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Festlegung Gewasserraumlinien Gemeinde Altnau

1 AUSGANGSLAGE

11 SACHVERHALT UND PROJEKTPERIMETER

Mit dem revidierten Gewasserschutzgesetz und der revidierten Gewasserschutzverordnung
sind die Kantone aufgefordert, entlang von Seen, Flissen und Bachen den Gewéasserraum
festzulegen. Dieser dient zum einen der Entwicklung einer naturlichen Pflanzen- und Tier-
welt, zum anderen aber auch der zweckbestimmten Nutzung der Gewésser. Zudem soll in-
nerhalb des Gewasserraums der Hochwasserschutz sichergestellt werden kdnnen.

Die grundeigentimerverbindliche Gewéasserraumfestlegung erfolgt geméass RRB Nr. 1074
vom 18. Dezember 2018 fiir alle Gewasser, die im kantonalen Gewasserkataster aufgefihrt
sind. Soweit keine Uiberwiegenden Interessen gemass Art. 41a Abs. 5 GSchV entgegenstehen,
kann auf die Festlegung des Gewasserraums verzichtet werden, wenn das Gewéasser sich
im Wald befindet, eingedolt, kiinstlich angelegt oder sehr klein ist.

Betroffen sind folgende Fliessgewdasser inkl. Nebengewasser: Bleihofbach, Butdebachli, Ge-
use, Moggenbéchli, Milibach, Pflagerbach, Seebach, Wilenbach. Als stehende Gewasser sind in
der Gemeinde der Rutiweier, der Moggeweier und ein ca. 1.8 km langer Abschnitt des Boden-
seeufers, wobei der Ritiweier und der Moggeweier zum Zeitpunkt der Gewasserraumausschei-
dung noch nicht als stehende Gewasser im Kataster aufgenommen sind (siehe Abbildung 1).

Der Bleihofbach verlauft bzw. liegt teilweise auf der Gemeindegrenze zu Giittingen. Die Geuse
fuhrt Uber die Gemeindegrenze nach Guttingen, der Seebach und ein eingedolter Abschnitt des
Pflagerbachs nach Minsterlingen. Weiterhin von Gemeindegrenzen betroffen ist das Ufer des
Bodensees, welches im Westen einen Ubergang nach Miinsterlingen und im Osten nach Gittin-
gen bildet. Der Gewasserraum wird fir die benannten Abschnitte in Absprache mit den jeweiligen
Nachbargemeinden festgelegt.

Bis zur grundeigentiimerverbindlichen Festlegung des Gewdasserraums in der Gemeinde Altnhau
und bei einem Verzicht auf die Gewasserraumfestlegung bleiben die Abstandsvorschriften ge-
mass Planungs- und Baugesetz (PBG) bestehen. Der Abstand fur Bauten und Anlagen gegen-
Uber Seen, Weihern und Flissen betragt geméass § 76 PBG 30 m und gegentber Bachen und
Kanalen 15 m.

© HOLINGER AG + CHW10062_BE_GR_Altnau.docx 1



Festlegung Gewasserraumlinien Gemeinde Altnau

e = PrOjEKtPErimeter

Abbildung 1: Projektperimeter Gemeindegebiet Altnau

1.2 PROJEKTORGANISATION

Die Gemeinde Altnau hat die HOLINGER AG beauftragt, den grundeigentiimerverbindlichen
Gewasserraum im Gemeindegebiet von Altnau flachendeckend nach den gesetzlichen Best-
immungen festzulegen. Die Erarbeitung erfolgt in Rucksprache mit der Gemeinde und dem
Amt fur Umwelt (AfU) des Kantons Thurgau.

Gemass § 17f WBSNV, RB 721.11 hat die Abgrenzung des Gewasserraumes bei Grenzge-
wassern im Einvernehmen mit den ausserkantonalen Behérden zu erfolgen und ist, soweit
erforderlich, inhaltlich und zeitlich mit den angrenzenden Gemeinden abzustimmen [1].

In der Gemeinde Altnau liegen folgende Grenzgewasser im Projektperimeter:
e Der Bleihofbach (fuhrt entlang der Grenze zur Gemeinde Gittingen)
e Die Geuse (fuhrt Uber die Gemeindegrenze nach Gittingen)
e Der Seebach (fuhrt Gber die Gemeindegrenze nach Munsterlingen)

o Der Bodensee (grenzt im Westen an die Gemeinde Munsterlingen und im Osten an
die Gemeinde Guttingen)

© HOLINGER AG + CHW10062_BE_GR_Altnau.docx 2



Festlegung Gewasserraumlinien Gemeinde Altnau

e Der Pflagerbach (ein eingedolter Abschnitt fiihrt iber die Gemeindegrenze nach
Minsterlingen)

Die Abstimmung hat mit den Zustandigen der jeweiligen Gemeinde zu erfolgen.

Korrektionsverfahren nach § 18 des Gesetzes sind mit dem Verfahren zur Festlegung der
Gewasserraumlinien nach § 34 Absatz 3 des Gesetzes zur inhaltlichen und zeitlichen Ab-
stimmung der Entscheide zu koordinieren. Bereits erfolgte Festlegungen der Gewéasserraum-
linien sind im Rahmen von Korrektionsprojekten zu Uberpriifen und nétigenfalls anzupassen

[1].

Zuséatzlicher Abstimmungsbedarf besteht in der Gemeinde Althau zudem mit einem wasser-
baulichen Projekte am Miulibach (siehe Kapitel 3.2.1).

13 VORGEHEN

Seit Januar 2011 sind die neuen Bestimmungen der Gewasserschutzgesetzgebung des
Bundes bezlglich Gewasserraum in Kraft. Art. 36a des Gewasserschutzgesetzes (GSchG)
verpflichtet die Kantone, den Raumbedarf der oberirdischen Gewasser flr deren nattrlichen
Funktionen, den Schutz vor Hochwasser und die Gewassernutzung festzulegen.

Die Abgrenzung des Gewasserraumes erfolgt geméss § 34 des kantonalen Gesetzes uiber
den Wasserbau und den Schutz vor Naturgefahren (WBSNG) durch die Festlegung von Ge-
wasserraumlinien.

In einem ersten Schritt wurden die Grundlagen erarbeitet und zusammengestellt. Dazu geho-
ren insbesondere die Aspekte aus Art. 36a GSchG sowie weitere raumwirksame Elemente
wie Fruchtfolgeflachen, Infrastrukturen und Planungszonen.

Die "Technische Dokumentation Gewdasserraumlinien Fliessgewasser" bietet eine Zusam-
menfassung Uber alle Abschnitte, bei denen Gewasserraumlinien definiert wurden. Dabei
wurde mit der Lokalisierung und Bezeichnung der Abschnitte begonnen (fgewl bzw. sgewl).
Eine GIS-Analyse ergab den Raumbedarf, welcher durch eine Gewasserbegehung verifiziert
oder angepasst wurde (fgew2 bzw. sgew?2). Es wurde eine Erhéhung der Gewasserraum-
breite fur die Falle Hochwasser (fgew3 bzw. sgew3), Revitalisierung (fgew4 bzw. sgew4),
Natur- und Landschaft (fgew5 bzw. sgew5) und Gewassernutzung (fgew6 bzw. sgew6) ge-
prift. Ebenfalls wurde eine Reduktion der Gewasserraumbreite fur den Fall "dicht Gberbaut"
geprift (fgew7 bzw. sgew7). Die Zugénglichkeit fir den Gewéasserunterhalt muss gewahrleis-
tet sein, was im Rahmen der Begehung verifiziert wurde (fgew8 bzw. sgew8). Abschliessend
wurde die minimale Breite der Abschnitte bestimmt und diverse Aspekte bezlglich bestehen-
der Linien, Anlagen und Bauten sowie Fruchtfolgeflachen und belastete Standorte abgegli-
chen und festgehalten (fgew9 bzw. sgew9).

Die grundeigentiimerverbindliche Festlegung der Gewasserraumlinien erfolgt in den Planen
CHW10062.001 bis CHW10062.018. Der Planungsbericht dient der Erlauterung.
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2 GRUNDLAGEN

2.1 GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Am 1. Januar 2011 ist die Anderung des Gewasserschutzgesetzes (GSchG) in Kraft getre-
ten. Die Anderung verankert u.a. die Pflicht der Kantone, den Raumbedarf der oberirdischen
Gewasser auszuscheiden (Art. 36a GSchG). Der Bundesrat hat auf Verordnungsstufe (Ge-
wasserschutzverordnung, GSchV) die gesetzlichen Bestimmungen konkretisiert und auf den
1. Juni 2011 in Kraft gesetzt.

Gemaéss Art. 36a Abs. 1 GSchG legen die Kantone nach Anhdrung der betroffenen Kreise
den Raumbedarf der oberirdischen Gewasser fest, der fir die Gewahrleistung folgender
Funktionen erforderlich ist (Gewéasserraum):

a. die natirlichen Funktionen der Gewasser
b. den Schutz vor Hochwasser
c. die Gewassernutzung

Die Festlegung des Gewasserraums hat nach Art. 41a und 41b GSchV zu erfolgen. Solange
der Gewasserraum nicht festgelegt ist, gelten die strikteren Abstandsvorschriften gemass
Planungs- und Baugesetz (PBG), RB 700 und der zugehdorigen Verordnung (PVG,

RB 700.1).

Der Kanton Thurgau hat ein Vorgehenskonzept beschlossen, bei dem die Umsetzung der
Vorgaben aus der Gewasserschutzgesetzgebung in zwei Phasen umgesetzt werden. Zuerst
wird durch den Kanton, in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, der behérdenverbindliche
Raumbedarf fur fliessende und stehende Gewasser erarbeitet. Festgelegt ist er in der "Fach-
karte behordenverbindlicher Raumbedarf der Gewasser", die der Regierungsrat am 18. De-
zember 2018 verabschiedet hat.

Der behdrdenverbindliche Raumbedarf wurde mittels GIS-Analyse ermittelt. Er wird als
Breiteninformation pro Abschnitt dargestellt. Die Festlegungen dienen als Grundlagen fir die
anschliessende grundeigentiimerverbindliche Umsetzung sowie fir die Beurteilung von Pla-
nungs- und Baugesuchen und die Planung von Wasserbauprojekten.

Auf Grundlage der "Fachkarte behérdenverbindlicher Raumbedarf der Gewasser" wird in der
zweiten Phase der grundeigentimerverbindlichen Gewéasserraum bis zum Ende des Jah-
res 2026 festgelegt. Die Festlegung in Form von Gewasserraumlinien erfolgt im Rahmen ei-
ner Sondernutzungsplanung. In begriindeten Fallen kann gemass Art. 41a Abs. 5 GSchV auf
die Gewasserraumfestlegung verzichtet werden. Fur das Verfahren zur Festlegung der Ge-
wasserraumlinien gelten § 5 Absatze 2-5 sowie die 88 6 und 29-31 des Planungs- und Bau-
gesetzes (PBG, RB 700) [6].

2.2 RAHMENNUTZUNGSPLANE

221 Zonenplan

Als grundeigentimerverbindlicher Rahmennutzungsplan ist der Zonenplan ein Instrument
der raumlichen Entwicklung auf Gemeindeebene und regelt die zuldssige Bodennutzung.
Der aktuelle Zonenplan ist in Abbildung 2 dargestellt.

Die Bache der Gemeinde Altnau verlaufen zum tberwiegenden Teil durch Landwirtschafts-
zonen und Wald. Ebenfalls sind Wohn- und Arbeitszonen, Freihaltezonen, Zentrumszonen
und Dorfzonen und Wald von der Gewasserraumfestlegung betroffen.

© HOLINGER AG + CHW10062_BE_GR_Altnau.docx 4


http://www.gewaesserraum.ch/go/art41aabs1gschv/
https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/700
https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/700

Festlegung Gewasserraumlinien Gemeinde Althau

Das Ufer des Bodensees grenzt zum Grossteil an die Landwirtschaftszone, wobei lokal auch
Touristik- und Freizeitzone sowie Zone fir spezielle Anlagen (am westlichen Ende), Freihal-
tezone, Zone fir 6ffentliche Anlagen und Wald das Ufer umsaumen.

WWiimos
N N
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Zonenplan [7]
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Fur den Schutz der punkt- und linienférmigen Objekte mit 6kologischer und landschaftlicher
Bedeutung wie Hecken, Einzelbdume, kleine Feldgehdlze u.a. bestehen verschiedene Még-
lichkeiten. Der Schutzplan ist dabei nach § 10 NHG TG im Sinne eines Sondernutzungspla-
nes nach PBG zu verstehen (vgl. Kap. 2). Er ist allgemeinverbindlich, wird von der Gemein-
debehdrde erlassen, unterliegt dem fakultativen Referendum und bedarf der Genehmigung

durch den Regierungsrat [8].

Fur die Gemeinde Altnau liegt der Schutzplan Kultur- und Naturobjekte vom 13. Mai 2019

Vvor.

ORTSBILD UND ISOS

Grosse Teile des Ortsgebiets der Gemeinde Altnau gehdren zu den ISOS Gebieten. Eine
Ubersicht hierzu zeigt Abbildung 3
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Abbildung 3: Ubersicht ISOS-Gebiete Gemeinde Altnau

Entlang der Gewasser in Althau sind folgende ISOS-Zonen vorhanden und potentiell von den
Gewasserraumlinien betroffen:

e Umgebungszone (V): Grosstenteils unverbautes, sowohl ebenes als auch leicht an-
steigendes Wies- und Ackerland am Siedlungsrand, z. T. mit Obstbaumen

e Gebiet (4): Ostliches Unterdorf, von offenem Bach durchflossene Bebauung mit lo-
cker angeordneten, bauerlichen Ein- und Mehrzweckbauten mehrheitlich des 17.-19.
Jh.

¢ Umgebungszone (ll): Wuhrwiese, ebener innerer Griinbereich mit Obstbdumen und
Wiesen, wichtig als Trennung zwischen den einzelnen Ortsteilen

¢ Umgebungszone (lll): Neubaubereiche zwischen und am Rand von einzelnen Orts-
teilen, Wohn- und Gewerbebauten des 20. Jh.

e Baugruppe (2.1): Bauerlich-birgerliche, lockere Bebauung entlang der Hauptver-
kehrs- und einer Nebenstrasse, Bauten des 17.—-19. Jh.

e Umgebungszone (lll): Neubaubereiche zwischen und am Rand von einzelnen Orts-
teilen, Wohn- und Gewerbebauten des 20. Jh.

e Umgebungszone (V): Grésstenteils unverbautes, sowohl ebenes als auch leicht an-
steigendes Wies- und Ackerland am Siedlungsrand, z. T. mit Obstb&dumen
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Zudem befinden sich folgende Einzelelemente geméass ISOS entlang der betrachteten Ge-
wasser, die moglicherweise von einer Gewasserraumfestlegung betroffen sind:

e Einzelelement (0.0.4): Ein- und Mehrfamilienhauser in exponierter Lage oder am
Rand von alten Siedlungsteilen, 2. H. 20. Jh. (Zustand zum Zeitpunkt der Inventari-
sierung 2006: Beeintrachtigt oder gefahrdet die Qualitaten eins Ortsteils bzw. des
Ortshilds, erwdhnenswertes, wertneutrales Objekt)

e Einzelelement (4.0.4): Ehem. Untere Muhle, stattlicher Fachwerkbau mit Quergie-
bel, angebauter, langer Scheunenteil, wohl E. 18./19. Jh. (Zustand zum Zeitpunkt der
Inventarisierung 2006: Erwéhnenswertes, wertneutrales Objekt)

e Einzelelement (0.0.6): Mulibach, meist offener Verlauf, am Hang von Gebusch ge-
saumt (Zustand zum Zeitpunkt der Inventarisierung 2006: Erwahnenswertes, wert-
neutrales Objekt)

e Einzelelement (2.0.1): Aufdringliche Werkstattgebaude mit Giberstellten Vorplatzen,
4.V. 20. Jh (Zustand zum Zeitpunkt der Inventarisierung 2006: Beeintrachtigt oder
geféhrdet die Qualitaten eins Ortsteils bzw. des Ortsbilds, erwéahnenswertes, wert-
neutrales Objekt)

e Einzelelement (0.0.7): Werkstatt mit Wohnteil (Zustand zum Zeitpunkt der Inventari-
sierung 2006: Erwahnenswertes, wertneutrales Objekt)

2.4 SONDERNUTZUNGSPLANE

Die Sondernutzungsplane der Gemeinde Altnau befinden sich aktuell in Revision durch
die ERR Raumplaner AG.

Zum Zeitpunkt der Gewasserraumfestlegung sind einige Sondernutzungsplane mit Gewas-
serbezug in Kraft, von denen jedoch nicht alle durch die Gewasserraumfestlegung betroffen
sind. Eine Ubersicht der potenziell betroffenen Sondernutzungsplane und der Einfluss der
Gewasserraumausscheidung auf die Plane zeigt Tabelle 1.

Tabelle 1: Vom Gewasserraum betroffene Sondernutzungsplane

Plan ID Gewasser- | Bemerkung
abschnitt Be-
troffenheit

Gestaltungsplan Rosenhof 04.05_07 Keine Gewasserabstandslinien notwendig
Gestaltungsplan Sternen 04.05_07 Wald- und Gewasserabstandslinien kdnnen aufgehoben
werden
Gestaltungsplan Scherzin- 04.05_08 Abstandslinien zum Ufergehdlz vorhanden, Klarung der
gerstrasse Notwendigkeit erfolgt durch ERR Raumplaner im Rahmen

der Revision der Sondernutzungspléane

Gestaltungsplan Joga 04.05.04_02 | Gewasserabstandslinien kdnnen aufgehoben werden

Gestaltungsplan Ruderbaum Il | 04-01_01 Keine Gewasserabstandslinien vorhanden, Klarung der
Notwendigkeit vorhandener Baulinien erfolgt durch ERR
Raumplaner im Rahmen der Revision der Sondernut-

zungspléane
Gestaltungsplan Hafen 04-01_01, Gewaésserabstandslinien kdnnen aufgehoben werden
04-01_02,
04-01_03,
04-01_04
Gestaltungsplan Zelgli Nord Il 04.04_02 Keine Gewasserabstandslinien notwendig
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3 ERLAUTERUNGEN ZUM GEWASSERRAUM

Die nachfolgenden Erlauterungen zur Bestimmung des Gewasserraums wurden den kanto-
nalen Planungsgrundlagen [1] enthommen.

3.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die rechtlichen Grundlagen sind in Kapitel 2.1 erlautert.
3.2 GEWASSERABSCHNITTE

3.2.1 Vorhandene Gewdasserraumlinien aus vorhergehenden Projekten

Fur einige Abschnitte in der Gemeinde Althau wurde im Rahmen vorhergehender wasser-
baulicher Projekte bereits ein Gewéasserraum definiert. Die Linien dieser Abschnitte werden
in den Gewasserraumplanen differenziert dargestellt (gelbe Linien). Auf Stellungnahme des
ARE im Rahmen der kantonalen Vorprifung hin werden diese Abschnitte in die Nummerie-
rung miteinbezogen. Sie sind jedoch nicht Teil des Betrachtungsperimeters fiir die Gewas-
serraumausscheidung und werden in der Dokumentation in Anhang 1 nicht aufgeftihrt. Konk-
ret handelt es sich um die folgenden Abschnitte:

e Abschnitt "Laubacker": Definiert im Rahmen des Hochwasserschutzprojekts "Hochwas-
serschutz Altnau - Ausdolung Mulibach" der HOLINGER AG (siehe Abbildung 4, Gewas-
serraum festgesetzt, Abschnitt 04.05_16 in den beiliegenden Planen)

e Abschnitt "Mulibach: Wuhrwiesenstrasse bis Durchlass Brauerei": Definiert im Rahmen
des Hochwasserschutzprojekts der Innoplan Bauingenieure AG, Gewasserraumlinien
durch ERR Raumplaner AG (siehe Abschnitt 1 in Abbildung 5, kantonal vorgepruft, Auf-
lage in separatem Verfahren, Abschnitt 04.05_05 in den beiliegenden Planen)

Fur drei weitere Abschnitte wurde der Gewasserraum zwar im Rahmen wasserbaulicher Pro-
jekte definiert und zur kantonalen Vorprufung eingereicht. Eine entsprechende Rickmeldung
liegt mit einem Schreiben vom 27. Marz 2024 vor (keine Anmerkungen). Die Mitwirkung und
offentliche Auflage der Gewasserabschnitte erfolgt jedoch im Rahmen der flachendeckenden
Gewasserraumplanung fur die Gemeinde Altnau. Die Abschnitte sind daher in den Planbeila-
gen blau dargestellt. Mit dem vorliegenden Bericht wird die technische Dokumentation der
Abschnitte eingereicht (erstellt durch Innoplan Bauingenieure AG, Stand 23.11.2023, siehe
Anhang 2, inkl. Anmerkungen HOLINGER AG). Im vorliegenden Bericht sind sie jedoch
nicht behandelt. Es wird hierfir stattdessen auf den separaten Planungsbericht Gewésser-
raumlinienplan Mulibach / Wilenbach der ERR Raumplaner verwiesen [11].

e Abschnitt "Mundungsbereich Wilenbach in Geuse™: Definiert im Rahmen des Projekts
"Sanierung / Renaturierung Gerbibachli / Einmindung Milibach" der Frohlich Wasserbau
AG (siehe Abschnitt 4 in Abbildung 5, nach neuer Nummerierung im Anhang: Abschnitt
04.05.04_01)

e Abschnitt: "Geuse Bachweg": Definiert im Rahmen des Projekts "Hochwasserschutz ,
Sanierung Mulibach / Geusenbach im Unterdorf" der Frohlich Wasserbau AG (siehe Ab-
schnitte 2 & 3 in Abbildung 5, nach neuer Nummerierung im Anhang: Abschnitte
04.05_04 und 04.05_03)
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Milibach— ./ /

13 . / Festlegung
a/// . 4 == Gewasserraumlinien — Abschnitte mit Verzicht
/o
i/
/ / .
/ Erganzender Inhalt
d offen —_ Gewasserraumlinien festgelegt in
Wasserbauprojekten
— eingedolt
—— Gewasserraumlinien ausserhalb
/e Uferlinie Gemeinde Altnau
Geuse Gewassername e Baulinie
09_01 Abschnittsbezeichnung Hohenkurven (Aquidistanz: 0.5 m)
S Hilfslinien Schutzgebiete gem. Art. 41a Abs. 1 GschV
/) —_—— statische Waldgrenzen —_—— Gemeindegrenze

Abbildung 4: Vorhandener Gewasserraum Abschnitt Laubacker
(gelb = vorhandene Gewasserraumlinien)

Abbildung 5: Abschnitte, deren Gewasserraumlinien in anderen Projekten bestimmt wurden an Milibach /

Geuse, Quelle: ERR Raumplaner AG (24. November 2023), Planungsbericht Gewasserraumli-
nienplan Mulibach / Wilenbach

Neue Abschnittsbezeichnungen (siehe Anhang): Abschnitt_2 = 04.05_04; Abschnitt_3 =
04.05_03; Abschnitt_4 =04.05.04_01

3.2.2 Kriterien Abschnittsbildung

Als zentrale Grundlage fiir die Abschnittsbildung wurde die Gewasser-Okomorphologie des
GlS-Katasters des Kantons Thurgau verwendet. Sie enthalt Angaben zu folgenden Kriterien,

die fur die Bemessung der Gewasserraumbreite und damit fur die Abschnittsbildung mass-
gebend sind:
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. Okomorphologie (von natiirlich/naturnah bis kiinstlich/naturfremd oder eingedolt).
. Gerinnesohlenbreite
. Breitenvariabilitat

Wenn entlang des Gerinnes einer der genannten Parameter einen massgebenden Einfluss
auf die Ermittlung der Gewasserraumbreite hat, wurde jeweils ein neuer Abschnitt gebildet.
Es wurden moglichst lange Abschnitte gebildet.

Zusatzlich zur Gewéasser-Okomorphologie wurden bei der Abschnittshildung gut ersichtliche
Grenzen (Briicken, Waldgrenzen, Zonenwechsel, Parzellengrenzen) fiir den Abschnittswech-
sel verwendet. Die im GIS-Kataster angegebenen Gewassersohlenbreiten sind wéhrend ei-
ner Feldbegehung und anhand der AV-Daten verifiziert worden. In Anhang 1 sind je Ab-
schnitt die Gerinnesohlenbreiten aus der Gewéasser-Okomorphologie vor und nach der Plau-
sibilisierung angegeben. Die Nummerierung der Abschnitte erfolgt bachaufwarts ab der Ein-
muindung in den Vorfluter.

Verifizierung von Gerinnesohlenbreite und Gewéasserachse

Die im GIS-Kataster der Gewasser-Okomorphologie angegebenen Gewéassersohlenbreiten
wurden wahrend einer Feldbegehung und anhand der AV-Daten verifiziert und plausibilisiert.
Da bei einigen Abschnitten Abweichungen vorgefunden wurden, wurden die Berechnungs-
grundlagen, wo erforderlich, den tatsachlichen Gegebenheiten angepasst. Vorgenommene
Anpassungen an der Gerinnesohlenbreite sind in Anhang 1 aufgefuhrt.

Die Gewasserachse aus der Gewasser-Okomorphologie stimmt zum Teil nicht mit den tat-
sachlichen Verhéltnissen vor Ort, AV-Daten, dem Orthofoto sowie dem digitalen Terrainmo-
dell Gberein. Die Gewdasserachsen fir die Gewasserraumfestlegung wurden in relevanten
Abschnitten durch Vergleich mit AV, Orthofoto und Werkleitungsplanen angepasst.

Zugang und Unterhalt

Gemass dem kantonalen Leitfaden fiir die grundeigentiimerverbindliche Festlegung der Ge-
wasserraumlinien [2] ist ein 5 m breiter Korridor entlang der Gewasser fur den Unterhalt si-
cherzustellen.

Auf Basis der Erkenntnisse der Feldbegehung und unter Beurteilung der lokalen Verhaltnisse
in AV und Orthofoto kann der Zugang zu allen Gewasserabschnitten innerhalb des minima-
len Gewasserraums sichergestellt werden.

Dokumentation Abschnitte

Jeder Abschnitt, fur den die Gewéasserraumlinien festgelegt und kein Verzicht ausgeschieden
wird, ist in Anhang 1 separat dokumentiert. In der technischen Dokumentation sind die Ab-
schnitte beschrieben und alle relevanten Eigenschaften, Betroffenheiten und Interessen auf-
gefuhrt. In den Planbeilagen sind die zugehdrigen Gewéasserraumlinien dargestellt.

BERECHNUNG GEWASSERRAUMBREITE

Die Bestimmung des Gewdasserraums ist unterschiedlich fiur Fliessgewasser und stehende
Gewasser. Relevante Grdssen fiir die Bestimmung sind bei Fliessgewéassern die natlrliche

© HOLINGER AG » CHW10062_BE_GR_Altnau.docx 11



3.3.1

Festlegung Gewasserraumlinien Gemeinde Althau

Gerinnesohlenbreite, bei stehenden Gewassern die Uferlinie, wie in Abbildung 6 dargestellt.

Gewasserraum

Uferlinie
H
regelmassig wiederkehrender
héchster Wasserstand

Gewasserraum bei Fliessgewdassern Gewasserraum bei stehenden Gewassern

Abbildung 6: Schematische Darstellung des Gewéasserraums bei Fliessgewéassern (links) und bei stehenden
Gewassern (rechts) [1]

Bestimmung des minimalen Gewasserraums

Fliessgewasser

Natirliche Gerinnesohlenbreite

Die Breite des Gewasserraums ist gemass Artikel 41a GSchV festzulegen. Die darin definier-
ten Mindestbreiten orientieren sich an der sogenannten Schlusselkurve. Als Grundlage fir
die Berechnung des minimalen Gewasserraums dient bei Fliessgewassern die natirliche
Gerinnesohlenbreite. Diese berechnet sich je Abschnitt in Abh&ngigkeit der Breitenvariabili-
tat mit einem Korrekturfaktor (siehe Abbildung 7) gemass folgender Formel:

nGSB = GSB x f

nGSB = natlrliche Gerinnesohlenbreite
GSB = bestehende Gerinnesohlenbreite
f = Korrekturfaktor Breitenvariabilitat der Gerinnesohle

ausgepragte Breitenvariabilitat Faktor 1.0

Breitenvariabilitat eingeschrankt Faktor 1.5

keine Breitenvariabilitat Faktor 2.0

Abbildung 7: Breitenvariabilitat der Gerinnesohle bzw. des Wasserspiegels und zugehérige Korrekturfak-
toren zur Berechnung der natirlichen Gerinnesohlenbreite [1]
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Berechnung des Gewasserraums nach GSchG / GSchV

Mit der vorgangig bestimmten natirlichen Gerinnesohlenbreite wird fur Fliessgewasser in
Schutzgebieten der minimale Gewasserraum nach der Biodiversitatskurve berechnet (Art.
4la Abs. 1 GSchV):

Natirliche Gerinnesohlenbreite < 1 m: GR=11m
Natirliche Gerinnesohlenbreite 1 - 5 m: GR=6xnGSB+5m
Natirliche Gerinnesohlenbreite > 5 m: GR =nGSB +30 m

Fur Fliessgewasser ausserhalb von Schutzgebieten, welche eine natirliche Gerinnesohlen-
breite (nGSB) kleiner oder gleich 15 Metern aufweisen, erfolgt die Ausscheidung des mini-
malen Gewasserraums (GR) nach Art. 41a Abs. 2 GSchV:

Nattrliche Gerinnesohlenbreite < 2 m: GR=11m
Natirliche Gerinnesohlenbreite 2- 15 m: GR=25xnGSB+7m

Nattrliche Gerinnesohlenbreite >15 m: GR wird im Einzelfall bestimmt

Die natlrliche Gerinnesohlenbreite der Fliessgewdasser in Altnau konnte fir fast alle Ab-
schnitte auf Basis der vorhandenen Sohlenbreite und einer Plausibilisierung in einer Feldbe-
gehung definiert werden.

Einzig fur die untersten Abschnitte der Geuse (04.05_01 und 04.05_02) konnte die natirliche
Gerinnesohlenbreite aufgrund des betonierten Gerinnes nicht mit der aktuellen Gerinnesoh-
lenbreite und obig benannten Formel bestimmt werden. Stattdessen wurde zur Herleitung
der Vergleich mit einem Referenzabschnitt herbeigezogen.

Die Berechnungsgrundlagen kdnnen der technischen Dokumentation (Anhang 1) entnom-
men werden. Die resultierenden minimalen Gewasserraumbreiten sind zusatzlich in Tabelle
8 zusammengefasst.

Stehende Gewasser

Fir stehende Gewasser muss der Abstand der Gewasserraumlinie, gemessen ab der Uferli-
nie mindestens 15 m gemass Art. 41b GSchV betragen. Die Breite des Gewasserraums flr
den Bodensee und Untersee wird geméass § 16 WBSNV ab dem Hochwasserprofil geméass
§ 20 WBSNV gemessen.

Fur die Weier in Altnau, welche aktuell noch nicht als stehende Gewasser im Gewasserka-
taster vermerkt sind, wurde der Gewasserraum mit 15 m gemessen ab der Uferlinie geméss
AV-Daten bestimmt.

Erhéhung Gewasserraum

Der Gewasserraum dient der Sicherstellung des Hochwasserschutzes, der Revitalisierungs-
planung, des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Gewéassernutzung.

Fur jeden Abschnitt gilt es zu prifen, ob der minimale Gewasserraum ausreicht, um die ge-
nannten Punkte zu gewahrleisten, oder ob der Gewéasserraum aufgrund einem oder mehre-
rer Aspekte gemass Art. 41a Abs. 3 GSchV (Fliessgewdasser) bzw. Art. 41b Abs. 2 GSchV
(stehende Gewasser) erhdht werden muss.
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Hochwasserschutz

Als Grundlage fiir die Beurteilung aus Sicht Hochwasserschutz dient die Gefahrenkarte Was-
ser sowie die Gefahrenhinweiskarte. Im Projektperimeter bestehen Hochwassergefahrdun-
gen aufgrund zu geringen Abflusskapazitaten in offenen und eingedolten Gerinneabschnit-
ten. Zur zukinftigen Sicherstellung des Hochwasserschutzes wurden fur die betroffenen Ab-
schnitte Querprofilbetrachtungen durchgefiihrt, um nachzuweisen, welche Gewésserraum-
breite aus Sicht Hochwasserschutz erforderlich ist. Fur die Betrachtungen wurde das in Ab-
bildung 8 dargestellte Querprofil (Regelprofil) verwendet.

erforderlicher Raumbedarf HWS

\ HQ1o0300 3E% /
h 4 i 8

Sohlenbreite (variabel)

*

Abbildung 8: Regelprofil zur Bemessung des erforderlichen Gewasserraums aus Sicht Hochwasser-
schutz fur offene Gewéasserabschnitte (gewaesserraum.ch, veréndert)

Fur das Siedlungsgebiet gilt geméass Kantonalem Richtplan das HQ100 als Schutzziel. Fir
Landwirtschaftsflachen gilt HQ10 (Wies- und Weideland) bzw. HQ20 (Acker-, Gemise- und
Obstanbau) als Schutzziel.

In Altnau wurden Hochwasserschutzbetrachtung an verschiedenen offenen Fliessgewasser-
abschnitten durchgefihrt, zusatzlich an einer eingedolten Stelle (Wilenbach), bei der eine
zukiinftige Offenlegung denkbar ist (Ubersicht siehe Tabelle 2). In jedem Fall war die be-
stimmte Gewasserraumbreite zur Gewahrleistung des Hochwasserschutzes ausreichend, es
musste keine Erhéhung vorgenommen werden. Die ermittelten Zahlenwerte finden sich in

Anhang 1.
Tabelle 2: Abschnitte mit Hochwasserschutzbetrachtung
Gewasser |ID Gewasser- | Hochwasser- Bemerkung / Ergebnis Hochwasserschutzbetrachtung
abschnitt gefahr
Geuse 04.05 01 Ab HQ100 Schutz vor HQ100 innerhalb des Gewasserraums gewahrleistet
- keine Erhéhung
Geuse 04.05_03 Keine (Gefahren- | Der betroffene Bachabschnitt wurde 2019/2020 so ausgebaut,
karte vor Mass- dass ein HQ100 mit Freibord und das HQ300 ohne Freibord ab-
nahmen) geleitet werden kann
- keine Erh6hung
Miulibach 04.05_04 Ab HQ100 Fir den betroffenen Bachabschnitt ist ein Ausbau geplant, so-

dass ein HQ100 mit Freibord und das HQ300 ohne Freibord ab-
geleitet werden kann (siehe Technische Dokumentation).
- keine Erhéhung

Miulibach 04.05_06 Ab HQ30 Schutz vor HQ100 innerhalb des Gewéasserraums gewahrleistet
- keine Erh6hung
Mulibach 04.05_08 Ab HQ100 Schutz vor HQ100 innerhalb des Gewasserraums gewahrleistet

-> keine Erh6hung
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Mulibach 04.05_12 Ab HQ30 Schutz vor HQ100 innerhalb des Gewasserraums gewahrleistet,
- keine Erh6hung
Wilenbach |04.05.04_02 |Keine (eingedolt, | Gewasserraum bei spaterer Offenlegung ausreichend fiir Sicher-

Austritte lediglich
am Durchlass
Gerbestrasse)

Am Bodensee wurde in einem Abschnitt (04-01_01) der Gewasserraum lokal erhdht, sodass
er den Bereich mittlerer Gefahrdung gemass Gefahrenkarte einschliesst.

stellung des Hochwasserschutzes
- keine Erh6hung

Revitalisierung

Im Rahmen der strategischen Planungen des Kantons Thurgau zur Revitalisierung der
Fliessgewasser wurde der Nutzen fur Natur und Landschaft im Verhaltnis zum voraussichtli-
chen Aufwand fir Revitalisierungen pro Gewdasserabschnitt eruiert. Prioritér sollen die Fliess-
gewasserabschnitte mit einem hohen und mittleren Nutzen revitalisiert werden.

In der Gemeinde Altnau ist flr drei Bachabschnitte und einen Abschnitt des Bodensees ein
grosser Revitalisierungsnutzen definiert gemass ThurGIS (siehe Tabelle 3):

Tabelle 3: Abschnitte mit mittlerem und grossen Revitalisierungsnutzen

Gewasser |ID Gewasserab- |Revitalisie- Bemerkung
schnitt rungsnutzen
Seebach 04.04_01 mittel Kein Revitalisierungsprojekt bekannt - Berechnung nicht ge-
mass Biodiversitatskurve
Geuse 04.05_01 mittel Herleitung naturliche Gerinnesohlenbreite Uber Vergleichs-
strecke - Berechnung nicht gemass Biodiversitatskurve
Geuse 04.05_02 mittel, lokal ge- | Herleitung natiirliche Gerinnesohlenbreite liber Vergleichs-
ring strecke - Berechnung nicht geméss Biodiversitatskurve
Milibach 04.05_09 gering bis mittel | Schutzgebiet - Berechnung gemass Biodiversitatskurve
Miilibach 04.05 10 mittel Schutzgebiet - Berechnung geméss Biodiversitatskurve
Miulibach 04.05_11 mittel bis gross | Grosstenteils Schutzgebiet > Berechnung gemass Biodiversi-
tatskurve
Miulibach 04.05_12 mittel Schutzgebiet > Berechnung geméss Biodiversitatskurve
Miulibach 04.05 14 mittel Schutzgebiet © Berechnung geméss Biodiversitatskurve
Miulibach 04.05_16 mittel Schutzgebiet > Berechnung geméss Biodiversitatskurve
Milibach 04.05_19 mittel bis gross | Eingedolter Abschnitt in Landwirtschaftszone, keine Revitali-
sierungsprojekte geplant
- Verzicht gemass Interessensabwagung (siehe Kapitel
3.5.2)
Moggento- |04.05.07_02 mittel bis gross | Eingedolter Abschnitt in Landwirtschaftszone, keine Revitali-
belbachli sierungsprojekte geplant
- Verzicht gemass Interessensabwagung (siehe Kapitel
3.5.2)
Bodensee |04-01_04 mittel bis gross | Gewasserraumbreite von 15 m wird als ausreichend betrachtet

Der eingedolte Teilbereich des Abschnitts 04.05_11 am Milibach bietet einen grof3en Mehr-
wert fur die Vernetzungsfunktion, da er als kurze Eindolung (ca. 60 m) zwischen zwei langen,
offenen Gewésserbereichen liegt. Zudem ist gemass Rucksprache mit der Gemeinde eine
Altlastensanierung in diesem Bereich angedacht. Der eingedolte Teilbereich wird mit dem
offenen Gewésser im Waldstlick oberhalb des Moggeweiers zum Abschnitt 04.05_11 zusam-
mengefasst und der Gewasserraum gemass Biodiversitatskurve berechnet.

Bei den Abschnitten 04.05_19 am Mulibach und 04.05.07_02 am Moggenbéchli handelt es
sich jeweils um sehr lange eingedolte Abschnitte in der Landwirtschaftszone ohne geplante
Offenlegungsprojekte. Bei Ihnen wird auf die Ausscheidung eines Gewasserraums verzich-
tet, sie werden in der Interessensabwagung (siehe Kapitel 3.5.2) betrachtet.

Zudem wurden mehrere Abschnitte mit mittlerem Revitalisierungsnutzen definiert. Einige die-
ser Strecken (Abschnitte 04.05_09, 04.05_10, 04.05_11, 04.05_12, 04.05_14) liegen bereits
in Schutzgebieten, wodurch der Gewéasserraum gemass Biodiversitatskurve berechnet wird
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und keine zusétzliche Erhéhung vonnéten ist.

Bei zwei Abschnitten an der Geuse (04.05_01 und 04.05_02) wurde Uber Vergleichsstrecken
eine im Vergleich zum heutigen Zustand (betoniertes Gerinne ohne Breitenvariabilitat) gros-
sere naturliche Gerinnesohlenbreite hergeleitet. Da aktuell zusatzlich keine geplanten Revi-
talisierungsprojekte bekannt sind, wurde der Gewésserraum ausserhalb von Schutzgebieten
gemass Art. 41a Abs. 2 GSchV bestimmt und somit nicht aufgrund des Revitalisierungsnut-
zen erhoéht.

Details zu den Berechnungen finden sich in der technischen Dokumentation im Anhang 1.

Natur- und Landschaftsschutz

Der Gewasserraum ist zu erhéhen, wenn das Gewasser sich innerhalb eines Schutzgebiets
gemass Art. 41a GSchV befindet. Vom Amt fir Umwelt Abteilung Wasserbau und Hydromet-
rie wurden unter Mitwirkung der massgebenden kantonalen Fachstellen in einem Geodaten-
satz die Landschaftsschutzgebiete zusammengestellt, welche gewasserbezogene Schutz-
ziele aufweisen. Bei Gewasserabschnitten, welche sich innerhalb dieser Schutzgebiete be-
finden, wird die Gewéasserraumbreite der Fliessgewasser gemass Biodiversitatskurve nach
Art. 41a Abs. 1 GSchV berechnet.

Zur Definition dieser Abschnitte wurde in Althau der GIS-Datensatz der Gebiete nach Art 41a
Abs 1 GSchV verwendet. Die Schutzgebiete sind in den beigelegten Gewasserraumpléanen
gekennzeichnet.

Gewassernutzung

Um zu bestimmen, ob der minimale Gewasserraum aus Sicht Gewéassernutzung ausrei-
chend ist, sind die Themen Wasserkraftwerke, Anlagen zur Sanierung der Wasserkraft und
Erholungsnutzung zu betrachten.

Im Projektperimeter liegt keine Gewassernutzung vor, aufgrund derer der Gewasserraum er-
héht werden misste.

Reduktion und Anpassung Gewasserraum

Unter gewissen Umsténden kann der Gewasserraum bei Fliessgewéassern und stehenden
Gewassern reduziert werden. Zu diesen Umstéanden zahlen einerseits bestimmte topogra-
phisch sehr enge Verhéltnisse (1. falls das Gewasser den Talboden weitgehend ausfullt oder
2. falls das Gewasser beidseitig von Hangen gesaumt ist, aufgrund derer Steilheit keine
landwirtschaftliche Bewirtschaftung maoglich ist). Ein weiterer moglicher Grund zur Reduktion
des Gewasserraums ist eine "dichte Uberbauung” des jeweils betroffenen Gebiets. Eine Defi-
nition und Fallbeispiele fiir den Fall "dichte Uberbauung" finden sich in [1] (BPUK, 2019).

Von den beschriebenen Kriterien ist keines fiir die Gewasserabschnitte der Gemeinde Althau
zutreffend. Eine Reduktion des Gewasserraums wurde nicht vorgenommen.

Grundsatzlich ist der Gewasserraum symmetrisch festzulegen. Ergibt sich aus den lokalen
Gegebenheiten ein Anordnungsspielraum, kénnen die Gewasserraumlinien asymmetrisch
angeordnet werden. Die erforderliche Breite zur Sicherung von Hochwasserschutz, Raum fir
eine Revitalisierung oder Gewassernutzung sowie der Interessen des Natur- und Land-
schaftsschutzes darf dabei nicht unterschritten werden. Zudem kann der Gewasserraum mit
bestehenden Linien harmonisiert werden.

In Althau wurden der Gewasserraum bei allen Gewasserabschnitten symmetrisch ausge-
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schieden. Bei einigen wurden jedoch Harmonisierungen oder Generalisierungen vorgenom-
men. Tabelle 4 zeigt diese Abschnitte.

Bei den Abschnitten, fir die eine Gewasserraumausscheidung getroffen wurde, wurde bei
Abweichung des Gewasserkatasters von der Realitat zudem die Gewasserachse entspre-
chend vorliegender Daten angepasst (siehe technische Dokumentation).

Tabelle 4: Anpassung / Harmonisierung Gewéasserraumlinien

Gewasser ID Gewasserabschnitt | Bemerkung
Geuse 04.05_01 Harmonisierung einseitig mit bestehendem Feldweg (Parz. 732)
Mulibach 04.05_04 Lokale Erhdhung des Gewasserraums westlich des Gebaudes

Hausnummer 2019 auf Parzelle 138 bis zur Béschungsoberkante
des Millibachs nach Rickmeldung Vorpriifung ARE

Mulibach 04.05_07 Einschluss der Parzelle 1090 und Gewasserabschnitt 04.05.06
aus ThurGIS entsprechend Gestaltungsplan Rosenhof

Mulibach 04.05_12 Der Gewasserraum wurde zur Vereinfachung beidseitig als gerade
Verbindung des oben- und untenliegenden Abschnitts definiert.

Milibach 04.05_18 Der Gewasserraum wurde zur linksseitig zum Grossteil als Paral-
lele der statischen Waldgrenze definiert. Rechtsseitig wurde er auf
Parzelle 573 ebenfalls parallel zur Waldgrenze definiert, auf Par-
zelle 574 als gerade Verbindung zum obenliegenden Abschnitt.

Wilenbach 04.05.04_02 Der Gewasserraum wurde am oberen Ende bis zur Parzellen-
grenze verlangert

VERZICHT GEWASSERRAUM

Sofern keine Uberwiegenden Interessen entgegenstehen, kann auf die Gewasserraumfestle-
gung in folgenden Fallen verzichtet werden:

e das Gewasser ist eingedolt und befindet sich in der Landwirtschaftszone (8 34 Abs.
2 WBSNG)

Gemass Art. 41a Abs. 5 resp. Art. 41b Abs.4 GSchV ist ein Verzicht ebenfalls unter folgen-
den Umstanden mdglich:

o das Gewasser ist eingedolt und es bestehen keine konkreten Plane fiir eine Ausdo-
lung

e das Gewasser befindet sich im Wald
e das Gewasser ist kiinstlich angelegt

e Gewasser ist sehr klein (Fliessgewasser, welche nicht in der Landeskarte 1:25'000
eingetragen sind und stehende Gewasser mit einer Flache von < 0.5 ha)

In Tabelle 5 und Tabelle 6 sind die Abschnitte aufgelistet, in denen auf eine Gewéasserraum-
festlegung verzichtet wird.

ALLGEMEINE INTERESSENABWAGUNG

Die Festlegung des Gewasserraums ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Gewasserschutzge-
setzgebung (GschG, GSchV) definiert die Vorgaben an die Gewasserrdume (s. Kapitel 2.1).
Als Planungsinstrument stellt die Festlegung des Gewasserraums somit eine raumwirksame
Aufgabe dar. Dort wo aus den gesetzlichen Grundlagen Handlungsspielrdume zur Verfiigung
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stehen, ist entsprechend eine Interessenabwagung im Sinn von Art. 3 der eidg. Raumpla-
nungsverordnung (SR 700.1; RPV) durchzufiihren.

Betroffen von den Gewéasserraumlinien sind verschiedene Interessen aus den gesetzlichen
Grundlagen, allen voran das Wasserbau- und Naturgefahrengesetz (WBSNG RB721.1), das
Planungs- und Baugesetz des Kantons und das Raumplanungsgesetz sowie die Gewasser-
schutzgesetzgebung des Bundes. Es liegt in der Natur der Sache, dass dabei auch gegen-
satzliche Interessen zu gewichten und abzuwégen sind.

Wenn kein Uberwiegendes Interesse gegen den Verzicht des Gewéasserraums besteht,
kann gemass Art. 41a/b bei Gewassern im Wald, Eindolungen, kiinstlich angelegten und
sehr kleinen Gewassern auf die Festlegung verzichtet werden (siehe Kapitel 3.4).

Interessenabwagung fur Gewasserabschnitte mit Verzicht im Wald

Der Gewasserraum stellt geméss GSchG Art. 26 die natirlichen Funktionen der Gewasser,
der Schutz vor Hochwasser und die Gewassernutzung sicher. Innerhalb des Waldes kdnnen
samtliche bezeichnete Gewasserabschnitte auch ohne die Gewasserraumlinien die naturli-
chen Funktionen wahrnehmen. Durch den gesetzlichen Schutz des Waldes sind die Funktio-
nen auch langfristig gesichert. Gemass der kantonalen Hochwasserschutzziele miissen in-
nerhalb des Waldes keine Hochwasserschutzziele definiert werden und auch eine Gewas-
sernutzung ist in den vorliegenden Fallen nicht relevant.

In der nachfolgenden Tabelle 5 sind die Gewasserabschnitte bezeichnet, in denen aufgrund
ihrer Lage innerhalb der statischen Waldgrenzen auf eine Festlegung der Gewasserraumli-
nien verzichtet wird.

Tabelle 5: Verzicht die Gewasserraumfestlegung bei Gewésserabschnitten im Wald

Gewasser ID Gewasserabschnitt | Kommentar
Bleihofbach 04.05.01.01_01 Grenzgewasser 2 Abstimmung mit Gemeinde Gittingen

Seitengewasser Buudebéachli | 04.05.02.01_01

Seitengewdsser Bludebéchli | 04.05.02.02.01_01

Seitengewasser Buudebéachli | 04.05.02.02_01
Seitengewdasser Bludebéachli | 04.05.02.03_01

Butidebachli 04.05.02_01 Grenzgewasser - Abstimmung mit Gemeinde Guttingen
Buudebéchli 04.05.02_02
Buudebéchli 04.05.02_03
Butidebachli 04.05.02_04
Buudebéchli 04.05.02_05

Besonders betrachtet wurde der Abschnitt 04.05.02_01 am Buudebé&chli. Bei einer symmetri-
schen Ausscheidung des Gewasserraums wirde dieser linksseitig geringfigig (max. ca.

0.9 m) Uber eine Lange von ca. 15 m aus dem Waldstlick herausragen. Bei einer asymmetri-
schen Ausscheidung kénnte der linksseitige Gewasserraum an dieser Stelle jedoch mit der
statischen Waldgrenze harmonisiert werde, ohne dabei die gesetzliche minimale Gewasser-
raumbreite von 5.5 m zu unterschreiten. In diesem Falle lAge der Gewasserraum wiederum
vollstandig innerhalb der statischen Waldgrenze. Nach Riicksprache mit dem AFU stehen
dem Verzicht im gesamten Abschnitt deshalb keine Uberwiegenden Interessen entgegen.

Ebenso betrachtet wurde der Abschnitt 04.05.02.01_02 (Seitengewasser Buudebéachli). Der
Abschnitt liegt zwar vollstandig im Wald, der minimale Gewasserraum von 11.0 m ragt je-
doch Uber die Waldgrenze hinaus ins Landwirtschaftsland (ca. 2 m). Ein Verzicht ist deshalb
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in diesem Bereich trotz der geringen Lange des resultierenden Abschnitts nicht méglich.

Gleiches gilt fiir den Abschnitt 04.05.01.01.01_01 (Seitengewasser Bleihofbach). Weitere Er-
lauterungen zu diesem Gewasserabschnitt finden sich in Abschnitt 3.5.3 in diesem Bericht.
Ein Verzicht kann aus den gegeniberstehenden héheren Interessen nicht durchgefiihrt wer-
den.

Interessenabwagung fur Gewasserabschnitte mit Verzicht bei Eindolungen

Sofern keine Uberwiegenden Interessen entgegenstehen, kann bei Eindolungen auf eine
Festlegung des Gewasserraums verzichtet werden (Art. 41a Abs. 5 GSchV). Bei den folgen-
den Abschnitten handelt es sich um Eindolungen innerhalb von landwirtschaftlicher Nutzfla-
che (Tabelle 6), bei denen auf die Ausscheidung eines Gewasserraums verzichtet wurde.

Innerhalb der Bauzone gibt es in Althau keine eingedolten Gewasserabschnitte, bei denen
auf die Ausscheidung eines Gewasserraums verzichtet wurde.

Tabelle 6: Verzicht auf die Gewasserraumfestlegung bei Eindolungen in der Landwirtschaftszone

Gewasser ID Gewasser- Kommentar
abschnitt

Seebach 04.04_02 Mittlerer Revitalisierungsnutzen; keine Revitalisierungs-

(Langimoosbach) projekte geplant; kein Hochwasserdefizit; keine Gewas-
sernutzung

Pflagerbach 04.04.02_01 Mittlerer Revitalisierungsnutzen; keine Revitalisierungs-
projekte geplant; kein Hochwasserdefizit; keine Gewas-
sernutzung

Mulibach 04.05_19 Mittlerer bis grosser Revitalisierungsnutzen; keine Revita-

lisierungsprojekte geplant; kein Hochwasserdefizit,
Gewaésserachse wurde gemass Werkleitungskataster an-
gepasst

Moggenbéchli 04.05.07_02 Mittlerer bis grosser Revitalisierungsnutzen; keine Revita-
lisierungsprojekte geplant; grosse Betroffenheit von
Fruchtfolgeflachen; kein Hochwasserdefizit; keine Gewés-
sernutzung,

Gewaésserachse wurde gemass Werkleitungskataster an-
gepasst

Gemass der Gefahrenkarte bestehen fiir diese Gewasserabschnitte keine Hochwasser-
schutzdefizite und auch die Interessen der Gewéassernutzung sind nicht relevant. Der Ver-
zicht der Gewasserraumfestlegung steht jedoch im Interessenskonflikt zum Erhalt bzw. der
Wiederherstellung der natlrlichen Funktionen. Gemass 876 PBG (RB 700) betragt der Min-
destabstand von Bauten und Anlagen gegentber Kanéalen 15 m, sofern die Gewéasserraumli-
nien nicht definiert sind. Dadurch ist der Raum um das bestehende Gewasser gesichert und
es wird auf eine Festlegung der Gewasserraumlinien verzichtet.

Interessenabwagung fir Verzicht bei stehenden und sehr kleinen Gewassern

Fur stehende Gewasser mit einer Oberflache < 0.5 ha kann, soweit keine tGberwiegenden
Interessen entgegenstehen, auf die Ausscheidung eines Gewasserraums verzichtet werden.

In Altnau sind mit dem Moggeweier und dem oberen bzw. unteren Ritiweier solche Gewas-
ser vorhanden. Die Weiher werden vom Mulibach durchflossen und liegen jeweils in einem
Naturschutzgebiet nach Art 41a Abs 1 GSchV und innerhalb der statischen Waldgrenzen. Im
Gewasserkataster sind sie aktuell nicht als stehende Gewasser gefuihrt. Nach Interessensab-
wagung und geméass Ruckmeldung des Kantons im Rahmen der kantonalen Vorprufung ist
fur beide Gewasser trotzdem ein Gewdasserraum auszuscheiden. Mit einem Gewasserraum
von 15 m wird die 6kologische Funktion des Gewassers sichergestellt, sowie der Eintrag von
Nahrstoffen und Pflanzenschutzbehandlungsmitteln aus den landwirtschaftlichen Zonen rund
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um die Naturschutzzonen der Weiher deutlich reduziert.

Ausserdem kann nach Art. 41 b Abs. 4 GSchV auf die Festlegung des Gewdasserraums an
sehr kleinen Gewassern verzichtet werden, wenn diese nicht in der Landeskarte 1:25'000
eingetragen sind und keine tGiberwiegenden Interessen entgegenstehen.

In der Gemeinde Altnau trifft dies auf den Abschnitt mit der Gewassernummer 04.05.06 ge-
mass ThurGIS zu, einen kleinen Seitenschluss des Mulibachs auf Parzelle 1090. Durch die
Anpassung der Gewasserraumlinien im Abschnitt 04.05_07 (Harmonisierung mit Parzellen-
grenze entsprechend Gestaltungsplan Rosenhof) ist der betreffende Abschnitt im Neben-
schluss abgedeckt.

Ausserdem zutreffend ist das Kriterium fur das Seitengewéssers des Bleihofbachs, Abschnitt
04.05.01.01.01_01 an der Gemeindegrenze zu Giittingen. Der Abschnitt liegt in einem
schmalen Waldstreifen zwischen Feldweg und landwirtschaftlichen Flachen. Der minimale
bestimmte Gewasserraum von 11 m Breite ragt jedoch in Teilen tber die Grenzen des Wald-
stiickes heraus. Eine Einschatzung des Gewassers vor Ort ergibt, dass der Abschnitt korrek-
terweise im Gewasserkataster verzeichnet ist und es sich nicht lediglich um einen Entwasse-
rungsgraben handelt. Entsprechend dem Ergebnis der kantonalen Vorprifung wird der Ge-
wasserraum daher fur den Abschnitt auf 11 m festgesetzt.

Interessensabwagung fur die asymmetrische Anordnung des Gewdasserraums

In der Gemeinde Altnau wurden ausser den getroffenen Vereinfachungen (siehe 3.3.3) fir
keinen Gewasserabschnitt eine asymmetrische Gewéasserraumausscheidung vorgenommen.

BETROFFENHEIT VON FRUCHTFOLGEFLACHEN

Wird ein Gewasserraum festgelegt, ist dieser gemass Art. 36a GSchG extensiv zu bewirt-
schaften. Das Bundesgerichtsurteil BGE 146 1l 134 regelt den Umgang mit Fruchtfolgefla-
chen (FFF) im Gewasserraum. Fruchtfolgeflachen im Gewéasserraum werden geméass dem
Urteil weiterhin als Kontingente angerechnet, sind jedoch separat auszuweisen. FFF inner-
halb des Gewasserraums sind somit nicht kompensationspflichtig, solange die Bodenfrucht-
barkeit erhalten bleibt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Fruchtfolgeflachen in Altnau auf, welche innerhalb der
Gewasserraum zu liegen kommen.

Tabelle 7: Betroffene Fruchtfolgeflachen

Gewasser ID Gewasserabschnitte Betroffene Parzellen | FFF gezsamt FFF irr; GR

Pflagerbach 04.04.02_02 636 [m5]3'432 = Ca. 50
Seebach 04.04_01 38 49'942 Ca. 40
Geuse 04.05_02 714, 145, 156 419'613 Ca. 420
Miulibach 04.05_06 205, 1210 19'725 Ca. 340
Mulibach 04.05_08 265 17'894 Ca. 5
Miulibach 04.05_10 622 13'706 Ca. 140
Mulibach 04.05_11 273 13'676 Ca. 5
Miulibach 04.05_13 605 244'471 Ca. 20
Miulibach 04.05_18 572 57'804 Ca. 15
Bodensee 04-01_04 692, 1359 218'523 Ca. 5000

FFF im GR = Fruchtfolgeflachen innerhalb des zukiinftigen Gewasserraums in m2
FFF = Gesamtflache der betroffenen Fruchtfolgeflache gemass GIS-Datensatz ThurGIS m?
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Nachfolgend sind alle Gewasserabschnitte innerhalb des Projektperimeters in Althau mit ih-
ren massgebenden Eigenschaften bzw. Griinden fir einen Verzicht aufgelistet

Tabelle 8: Zusammenfassung der Gewéasserabschnitte (GewR = Gewasserraum)

Gewasser ID Gewéasserab- |mini- |GewR |Grund fur Verzicht [Bemerkung Festlegung GewR-
schnitt maler [HWS |nach Interessen- Breite [m]
GewR ([m] abwéagung
[m]
Pflagerbach 04.04.02_01 Eindolung in Land- Koordination mit Ge-
wirtschaftszone meinde Minsterlingen
Pflagerbach 04.04.02_02 11.0m Anpassung Gewasserka- |11 m bis 12.4 m
taster gemass AV und Or-
thofoto, Vereinfachung
rechtsseitiger GR
Seebach 04.04_01 12.0m Koordination mit Ge- 12.0m
meinde Minsterlingen,
Anpassung Gewasserka-
taster gemass AV und Or-
thofoto
Seebach 04.04_02 Eindolung in Land-
wirtschaftszone
Seitengewéasser 04.05.01.01.01_01 |11.0 m Koordination mit Ge- 11.0m
Bleihofbach meinde Guttingen
Bleihofbach 04.05.01.01_01 Wald Koordination mit Ge-
meinde Guttingen
Seitengewasser 04.05.02.01_01 Wald
Buudebachli
Seitengewasser 04.05.02.01_02 11.0m 11.0m
Buudebachli
Seitengewasser 04.05.02.02.01_01 Wald
Buudebachli
Seitengewéasser 04.05.02.02_01 Wald
Buudebachli
Seitengewéasser 04.05.02.03_01 Wald
Buudebachli
Butdebachli 04.05.02_01 Wald Koordination mit Ge-
meinde Guttingen
Buudebachli 04.05.02_02 Wald
Butudebachli 04.05.02_03 Wald
Buudebachli 04.05.02_04 Wald
Butudebachli 04.05.02_05 Wald
Wilenbach 04.05.04_01 11.0m Dokumentation in [11] 11.0m
Wilenbach 04.05.04_02 11.0m (10.8 m Verlangerung des Gewas- |11.0 m
serraums am oberen
Ende bis zur Parzellen-
grenze
Moggenbachli 04.05.07_01 11.3m 11.3m
Moggenbachli 04.05.07_02 Eindolung in Land-
wirtschaftszone
Geuse 04.05_01 145m (13.1m Koordination mit Ge- 16.1 m bis 16.3 m
meinde Guttingen,
Harmonisierung mit Feld-
weg
Geuse 04.05_02 14.5m Harmonisierung mit Feld- |14.5 m bis 21.7 m
weg, Einschluss Geschie-
besammler
Milibach 04.05_03 14.5m Dokumentation in [11] 145m
Mulibach 04.05_04 14.5m Dokumentation in [11] 14.5 m (lokal bis 15.6
m)
Milibach 04.05_06 123 m [11.9m 12.3 m
Miulibach 04.05_07 11.0m Einschluss Parzelle 1090 (12.5 m bis 37.6 m
und Gewasserabschnitt  |(Parzellengrenzen)
04.05.06 aus ThurGIS
entsprechend Gestal-
tungsplan
Mdlibach 04.05_08 145m (13.3m Anpassung Gewasserka- [14.5m
taster im Bereich der
Strasse gemass AV und
Orthofoto
Milibach 04.05_09 212m 21.2mbis 24.5m
Milibach / Mogge- [04.05_10 15.0m Anpassung Gewasserka- |15.0 m ab Uferlinie
weier ab Ufer- taster gemass AV gemass AV
linie
Miulibach 04.05_11 14.0m Anpassung Gewasserka- |14.0 m bis 17.0 m
taster im Bereich der
Strasse gemass AV &
Werkleitungskataster
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Gewasser ID Gewaésserab- |mini- |GewR |Grund fir Verzicht [Bemerkung Festlegung GewR-
schnitt maler [HWS |nach Interessen- Breite [m]
GewR ([m] abwagung
[m]
Milibach 04.05_12 23.0m (14.0m Anpassung Gewasserka- |23.0 m
taster gemass AV und Or-
thofoto, grosstenteils Ver-
einfachung Gewasser-
raumlinien beidseitig als
Gerade
Milibach / Ruti- 04.05_13 15.0 m 15.0 m ab Uferlinie
weier ab Ufer- gemass AV
linie
Milibach 04.05_14 18.5 18.5m
Mulibach / RUti- 04.05_15 15.0m 15.0 m ab Uferlinie
weier ab Ufer- gemass AV
linie
Milibach 04.05_16 18.5 18.5 m bis 20.5m
Milibach 04.05_18 14.0m Teilweise Vereinfachung |14.0 m bis 20.7 m
(Parallel zur Waldgrenze
bzw. als Gerade)
Mulibach 04.05_19 Eindolung in Land-
wirtschaftszone
Mulibach 04.05_20 11.0m 11.0m
Bodensee 04-01_01 15.0 m Koordination mit Ge- 15.0-17.8m
meinde Minsterlingen,
partielle Erweiterung Ge-
wasserraum aufgrund von
Gefahrenkarte
Bodensee 04-01_02 15.0m 15.0m
Bodensee 04-01 03 15.0m 15.0 m
Bodensee 04-01_04 15.0 m Koordination mit Ge- 15.0m

meinde Guttingen
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VERFAHREN

Das Verfahren fur die Festlegung der Gewasserraum richtet sich nach dem Verfahren fir
Baulinienplane nach § 5 Abs. 2 - 5 sowie die 88 6 und 29 — 37 PBG.

ERARBEITUNG

Die Erarbeitung der Gewasserraumlinienplane richtet sich nach dem beschriebenen Vorge-
hen des kantonalen Leitfadens (vgl. [1], [2]) und ist in Kapitel 1.3 zusammenfassend erlau-
tert.

VORPRUFUNG

Die Gewasserraumlinienplane wurden am 28. April 2025 zur kantonalen Vorpriifung einge-
reicht. Der Vorprifungsbericht vom 12. August 2025 wurde in der Folge ausgewertet und wie
folgt beriicksichtigt:

Beriicksichtigte Vorpriifungshinweise

Generell wurden die Abschnitte neu nummeriert. Dabei wurden auch die Abschnitte mit einer

Nummer versehen, deren Gewasserraum bereits im Rahmen anderer Projekte ausgeschie-

den wurde.

Zudem wurden folgende Hinweise berticksichtigt:

Fliessgewasser:

Abschnittsbezeich- Abschnittsbezeich- [Kommentar

nung neu nung alt

(Bericht 2.0 Mitwir- (Bericht 1.0 Vorpri-

kung) fung)

04.04.02_02 04.04.02_02 Pflagerbach: Vereinfachung rechtsseitige Gewasserraumlinie als Parallele
zur statischen Waldgrenze

04.05_12 04.05_11 Miilibach: Vereinfachung beidseitige Gewasserraumlinien grésstenteils als
Geraden

04.05_18 04.05_13 Miilibach: Vereinfachung beidseitige Gewasserraumlinien als Parallelen
zur statischen Waldgrenze bzw. als Geraden

X 04.05.01.01_01 Bleihofbach: Abschnitt geléscht, da Lage vollstéandig auf dem Gebiet der

Gemeinde Giittingen

04.05.01.01_01

04.05.01.01_02

Bleihofbach: Beschréankung des Abschnitts auf den Teil, der auf dem Ge-
meindegebiet von Altnau liegt

04.05.01.01.01_01

04.05.01.01.01_01

Ausscheidung des Gewasserraums mit einer Breite von 11.0 m

04.05.02.01_02

04.05.02.01_01

Teilung des Abschnitts sowie Ausscheidung des Gewasserraums nur

11.0 m fir den obersten Teilbereich

Stehende Gewasser:

Abschnittsbezeich- Abschnittsbezeich- |Kommentar

nung neu nung alt

(Bericht 2.0 (Bericht 1.0

Mitwirkung) Vorprifung)

04.05_10 04.05_09 Moggeweier: Austrennung des Weiers als eigener Abschnitt, Dokumenta-
tion geméss Vorgaben fiir stehende Gewasser, Gewasserraum 15 m ab
Uferlinie

04.05_13 04.05_12 Unterer Ruitiweier: Austrennung des Weiers als eigener Abschnitt, Doku-
mentation geméss Vorgaben fir stehende Gewdasser, Gewdasserraum
15 m ab Uferlinie

04.05_14 04.05_12 Mulibach im Bereich zwischen oberem und unteren Ritiweier: Austren-
nung des Abschnitts und Definition des Gewasserraums mit einer Breite
von 18.5 m

04.05_15 04.05_12 Oberer Ritiweier: Austrennung des Weiers als eigener Abschnitt, Doku-

mentation gemass Vorgaben fir stehende Gewasser, Gewasserraum
15 m ab Uferlinie
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Folgende Vorprifungshinweise wurde nicht beriicksichtigt:

Fliessgewasser:

Abschnittsbezeich- Abschnittsbezeich- |Kommentar

nung neu nung alt

(Bericht 2.0 Mitwir- (Bericht 1.0 Vorpri-

kung) fung)

04.05.02_01 04.05.02_01 Seitengewasser Biltidebachli: bei symmetrischer Ausscheidung wirde der

Gewasserraum linksseitig aus dem Wald herausragen. Bei einer asymmet-
rischen Ausscheidung durch die Harmonisierung des Gewasserraums in
dem Bereich auf die statische Waldgrenze kdnnte ein Gewéasserraum von
minimal 5.5 m Breite jedoch eingehalten werden und der Gewé&sserraum
lage vollstandig innerhalb der Waldflache (siehe 3.5.1)

Stehende Gewasser:

- Keine -

4.3 MITWIRKUNG

Die Gemeindebehoérde hat die Bevdlkerung, Grundeigentiimer, Anstdsser und gegebenen-
falls die Nachbargemeinden rechtzeitig und sachgerecht tiber Stand, Ziele und Mittel des
Baulinienplans zu informieren (8 9 Abs. 1 PBG). Des Weiteren hat sie dafiir zu sorgen, dass
diese in geeigneter Weise mitwirken kdnnen (8 9 Abs. 2 PBG in Verbindung mit § 2 PBV, Art.
4 RPG).

Die Mitwirkung erfolgt im Rahmen ... und wurde am xx.yy.2025 durchgefihrt.

Beriicksichtigte Hinweise

Pendent

Unberiicksichtigte Hinweise

Pendent

4.4 AUFLAGE, PUBLIKATION

Die Planung ist gemass 8829 — 30 6ffentlich wahrend mindestens 20 Tagen aufzulegen und
im kantonalen Amtsblatt zu publizieren. Betroffene Grundeigentimer, welche in der Ge-
meinde keinen Wohnsitz haben, sind Uber die Auflage schriftlich zu informieren, soweit
Name und Adresse bekannt ist...

4.5 GENEHMIGUNG

Die Gewasserraumlinienplane bedirfen einer Genehmigung des Departements fiir Bau und
Umwelt (85 Abs.2 PBG). Die Genehmigung hat rechtsbegriindende Wirkung (85 Abs. 3
PBG).

4.6 INKRAFTSETZUNG

Nach einer allfalligen Rekursbehandlung erléasst die Gemeinde die Gewasserraumlinienplane
rechtskraftig (86 PBG).
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Altnau

HOLINGER

the art of engineering

Technische Dokumentation Gewasserraumlinien Stehende Gewéasser

sgewl. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewéasserraumfestlegung

1276311.692

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh

Gewasser Bodensee / 04-01

ID Gewasserraumab- 04-01_01 Datum 01.09.2025

schnitt

Gewasserabschnitt von 2737406.304 / Gewasserabschnitt bis 2737234.864 /

1276384.191

Definition Abschnitt

Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes: Bodenseeufer im Bereich Campingplatz

sgew2. Priifung des berechneten Raumbedarfs geméss GIS-Analyse (Art. 41b Abs. 1 GSchV)

Dokumentation Gewésserabschnitt

Y iy 8w
Ubersicht Abschnitt (gelbe Linie)

Charakterisierung Gewéasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

Westlichster, ca. 260 m langer Abschnitt des Bodenseeufers mit grosstenteils
unverbautem, naturlichem Ufer: Von der Gemeindegrenze Minsterlingen bis zur
Ostlichen Grenze der Parzelle 6

GSchV)

sgewa3. Priifung einer Erh6hung der Gewéasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41b Abs. 2 lit. a

Bestehende Hochwasser-
gefahrdung

geringe bis erhebliche Gefahrdung

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

Ja - lokale Erhéhung des Gewasserraums im Bereich von Hausnummer 12 auf
Parzelle 6. Grund ist die mittlere Hochwassergefédhrdung in dem Bereich.

lit. b GSchV)

sgewd4. Priifung einer Erhéhung der Gewéasserraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41b Abs. 2

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - kein / geringer bis mittlerer Nutzen gemass Planung der Revitalisierung
von Seeufern (ThurGIS); es ist kein Revitalisierungsprojekt geplant




Altnau

HOLINGER

the art of engineering

sgew>5. Priifung einer Erhéhung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Natur- & Landschaft», Art. 41b Abs.

2 lit. ¢ GSchV)

Wert fur Natur und Land-
schaft

Vom Gewaésserabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Vernetzungskorridor 449 Seeufer Gittingen - Minsterlingen gemass Ver-
netzugsprojekt Thurgau

Erhéhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein

sgews6. Priifung einer Erhohung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewassernutzung», Art. 41b Abs. 2

lit. d GSchV)

Gewdssernutzung

Mit dem Bootsanlageplatz liegt eine standortgebundene Gewéassernutzung vor

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein

sgew?. Priifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht liberbaut», Art. 41b Abs. 3

GSchV)
Dicht Uberbaut nein
Reduktion GWR? nein

sgew8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewéasserunterhalt (Art. 41b Abs. 2 lit. a GSchV)

Bestehende Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist Gber den Campingplatz Ruderbaum mdglich

Notwendige Zugénglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zugénglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewé&sserraums sicher-
gestellt werden

sgew9. Abschliessende Festlegung Gewasserraum

Minimale Breite Gewas-
serraum im Abschnitt

15.0 m (lokal bis 17.8 m)

Anpassung an bestehen-
de Linien

Der Gewasserraum im Bereich von Hausnummer 12 auf Parzelle 6 wurde lokal
erhdht, Grund ist die mittlere Hochwassergefédhrdung in dem Bereich

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewa&sserraum

Gebéaude Assek. Nummer: 362 (5), 363 (6, Kulturobjekt KO35)
Strassen auf Parzellen 1 und 6

Kulturland insbesondere
FFF im Gewé&sserraum

Es befinden sich keine Fruchtfolgeflachen im Gewéasserraum

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-
Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewéasserraum




Altnau

HOLINGER

the art of engineering

Technische Dokumentation Gewasserraumlinien Stehende Gewéasser

sgewl. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewéasserraumfestlegung

1276291.348

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh

Gewasser Bodensee / 04-01

ID Gewasserraumab- 04-01_02 Datum 01.09.2025

schnitt

Gewasserabschnitt von 2737587.728 / Gewasserabschnitt bis 2737406.304 /

1276311.692

Definition Abschnitt

Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes: Bodenseeufer befestigt

sgew2. Priifung des berechneten Raumbedarfs geméss GIS-Analyse (Art. 41b Abs. 1 GSchV)

Dokumentation Gewésserabschnitt

‘

Ubersicht Abschnitt (gelbe Linie)

Charakterisierung Gewasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

Ca. 370 m langer Abschnitt des Bodenseeufers mit grosstenteils verbautem
Steilufer im Bereich des Hafens

GSchV)

sgew3. Priifung einer Erh6hung der Gewéasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41b Abs. 2 lit. a

Bestehende Hochwasser-
gefahrdung

geringe bis mittlere Geféahrdung

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - der Hochwasserschutz kann innerhalb des bestehenden Gewasserraums

sichergestellt werden

lit. b GSchV)

sgew4. Prifung einer Erh6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41b Abs. 2

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - kein / geringer Nutzen geméss Planung der Revitalisierung von Seeufern

(ThurGIS); es ist kein Revitalisierungsprojekt geplant




Altnau

HOLINGER

the art of engineering

sgew>5. Priifung einer Erhéhung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Natur- & Landschaft», Art. 41b Abs.

2 lit. ¢ GSchV)

Wert fur Natur und Land-
schaft

Vom Gewaésserabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Vernetzungskorridor 449 Seeufer Gittingen - Minsterlingen gemass Ver-
netzugsprojekt Thurgau

Erhéhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein

sgews6. Priifung einer Erhohung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewassernutzung», Art. 41b Abs. 2

lit. d GSchV)

Gewdssernutzung

Mit dem Hafen liegt eine standortgebundene Gewé&ssernutzung vor

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein

sgew?. Priifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht liberbaut», Art. 41b Abs. 3

GSchV)
Dicht Uberbaut nein
Reduktion GWR? nein

sgew8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewéasserunterhalt (Art. 41b Abs. 2 lit. a GSchV)

Bestehende Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist Uber den Bootshafen méglich

Notwendige Zugénglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zugénglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewé&sserraums sicher-
gestellt werden

sgew9. Abschliessende Festlegung Gewasserraum

Minimale Breite Gewas- |[15.0m
serraum im Abschnitt
Anpassung an bestehen- | Keine

de Linien

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewasserraum

Gebéaude Assek. Nummer: 366 (6, Kulturobjekt KO50), 368 (8, Kulturobjekt
KO51), 919 (19);
Hafenstrasse (Parzelle 12)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewésserraum

Es befinden sich keine Fruchtfolgeflachen im Gewasserraum

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-
Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewéasserraum




Altnau

HOLINGER

the art of engineering

Technische Dokumentation Gewasserraumlinien Stehende Gewéasser

sgewl. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewéasserraumfestlegung

1276224.802

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh

Gewasser Bodensee / 04-01

ID Gewasserraumab- 04-01_03 Datum 01.09.2025

schnitt

Gewasserabschnitt von 2737651.987 / Gewasserabschnitt bis 2737587.728 /

1276291.348

Definition Abschnitt

Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes: Bodenseeufer Strandstiick

sgew2. Priifung des berechneten Raumbedarfs geméss GIS-Analyse (Art. 41b Abs. 1 GSchV)

%

i 44 '
Ubersicht Abs

Dokumentation Gewésserabschnitt

chnitt (gelbe Linie)

Charakterisierung Gewéasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

Ca. 90 m langer befestigter Uferstreifen im Bereich der Seewiese, 6stlich des

Hafens

GSchV)

sgew3. Priifung einer Erh6hung der Gewéasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41b Abs. 2 lit. a

Bestehende Hochwasser-
gefahrdung

geringe bis mittlere Geféahrdung

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - der Hochwasserschutz kann innerhalb des bestehenden Gewasserraums

sichergestellt werden

lit. b GSchV)

sgew4. Priifung einer Erh6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41b Abs. 2

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - mittlerer Nutzen gemass Planung der Revitalisierung von Seeufern (Thur-
GIS); es ist kein Revitalisierungsprojekt geplant




Altnau

HOLINGER

the art of engineering

sgew>5. Priifung einer Erhéhung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Natur- & Landschaft», Art. 41b Abs.

2 lit. ¢ GSchV)

Wert fur Natur und Land-
schaft

Vom Gewaésserabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Vernetzungskorridor 449 Seeufer Gittingen - Minsterlingen gemass Ver-
netzugsprojekt Thurgau

Erhéhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein

sgewsb. Priifung einer Erhohung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewassernutzung», Art. 41b Abs. 2

lit. d GSchV)

Gewdssernutzung

Mit dem Hafen liegt eine standortgebundene Gewassernutzung vor, ausserdem
besteht eine Wasserentnahmestelle im Gewéasserraum (Koordinaten 2'737°538 /
1'276'268)

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein

sgew?. Priifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht liiberbaut», Art. 41b Abs. 3

GSchV)
Dicht Gberbaut nein
Reduktion GWR? nein

sgew8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt (Art. 41b Abs. 2 lit. a GSchV)

Bestehende Zugéanglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist Uber eine Griinflache méglich

Notwendige Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zugénglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewé&sserraums sicher-
gestellt werden

sgew9. Abschliessende Festlegung Gewéasserraum

Minimale Breite Gewds- |15.0 m
serraum im Abschnitt
Anpassung an bestehen- | Keine

de Linien

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewasserraum

Es befinden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten im Gewasserraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewésserraum

Es befinden sich keine Fruchtfolgeflachen im Gewasserraum

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-
Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewasserraum
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Technische Dokumentation Gewasserraumlinien Stehende Gewasser
sgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewasserraumfestlegung

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh

Gewasser Bodensee / 04-01

ID Gewasserraumab- 04-01_04 Datum 01.09.2025

schnitt

Gewasserabschnitt von 2738498.652 / Gewasserabschnitt bis 2737651.987 /
1275732.33 1276224.802

Definition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes: Bodenseeufer mit Wiese und Gehdlzen

sgew2. Priifung des berechneten Raumbedarfs geméss GIS-Analyse (Art. 41b Abs. 1 GSchV)
Dokumentation Gewéasserabschnitt

Blick aus Mitte des Abschnitts, Blick nach Westen Blick aus Mitte des Abschnitts, Blick nach Osten
Charakterisierung Gewéasserabschnitt

Beschreibung Gewasser- | dstlichster Abschnitt des Bodenseeufers von der Seewise bis zur Gemeinde-
abschnitt grenze mit Guttingen, mit grésstenteils unverbautem Ufer

sgewa3. Priifung einer Erh6hung der Gewéasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41b Abs. 2 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser- | geringe bis mittlere Gefahrdung
gefahrdung

Vorgesehene Massnah- | keine vorgesehen
men Hochwasserschutz
(HWS)

Erhéhung GWR aus Sicht | nein - der Hochwasserschutz kann innerhalb des bestehenden Gewéasserraums
HWS erforderlich? sichergestellt werden

sgewd4. Priifung einer Erhéhung der Gewéasserraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41b Abs. 2
lit. b GSchV)

Erhéhung GWR aus Sicht | nein - kein / geringer bis lokal hoher Nutzen gemass Planung der Revitalisie-
Revitalisierung erforder- | rung von Seeufern (ThurGIS); die Revitalisierung ist innerhalb des bestimmten
lich? Gewasserraums moglich; es ist kein Revitalisierungsprojekt geplant

10




Altnau

HOLINGER

the art of engineering

sgew>5. Priifung einer Erhéhung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Natur- & Landschaft», Art. 41b Abs.

2 lit. ¢ GSchV)

Wert fur Natur und Land-
schaft

Vom Gewasserabschnitt sind folgende Objekte betroffen:

- Vernetzungskorridor gem. Art. 41b Abs. 2 lit. ¢ GSchV

- Vernetzungskorridor 449 Seeufer Gittingen - Minsterlingen gemass Ver-
netzugsprojekt Thurgau

- Naturschutzzone im Wald gemass kommunalem Schutzplan Kultur- und
Naturobjekte vom 01. Januar 2020

Erhéhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein

sgewsb. Priifung einer Erhohung der Gewasserraumbreite (Fall <Gewassernutzung», Art. 41b Abs. 2

lit. d GSchV)

Gewassernutzung

Es besteht eine Wasserentnahmestelle mit mobiler Pumpe in ca. 20 m Entfer-
nung zur Hochwasserlinie (Koordinaten: 2'738°150 / 1°275’950)

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein

sgew?. Priifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht iiberbaut», Art. 41b Abs. 3

GSchV)
Dicht Uberbaut nein
Reduktion GWR? nein

sgews8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewéasserunterhalt (Art. 41b Abs. 2 lit. a GSchV)

Bestehende Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist Gber Landwirtschaftsflachen moglich

Notwendige Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zugénglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewé&sserraums sicher-
gestellt werden

sgew9. Abschliessende Festlegung Gewéasserraum

Minimale Breite Gewas- |[15.0 m
serraum im Abschnitt
Anpassung an bestehen- | Keine

de Linien

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewa&sserraum

Gebéaude Assek. Nummer: 373 (21), 374 (685), 375 (688);
Seeweg (Parzellen 19, 20, 686, 692)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewasserraum

Fruchtfolgeflachen (ca. 5000 m2) sind von der Gewasserraumfestlegung betrof-
fen

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-
Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewasserraum
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HOLINGER

the art of engineering

Technische Dokumentation Gewasserraumlinien Fliessgewéasser

fgew1. Bezeichnung und

Lokalisierung der Abschnitte mit Gewasserraumfestiegung

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh

Gewasser Seebach / 04.04

ID Gewésserraumab- 04.04_01 Datum 01.09.2025

schnitt

Gewasserabschnitt von 2736936.968 / Gewasserabschnitt bis 2737084.452 /
1275973.262 1275868.786

Definition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt verlauft im Landwirtschaftsge-
biet

fgew2. Priifung des berechneten Raumbedarfs geméass GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewéasserabschnitt

Blick auf Anfang Abschnitt,

Blick auf Ende des Abschnitts, Blick gegen
Fliessrichtung

Blick in Fliessrichtung

Charakterisierung Gewéasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

offener Abschnitt ohne Breitenvariabilitdt innerhalb Landwirtschaftszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung natdrliche Gerin-
nesohlenbreite gemass
GIS-Analyse

Angaben Okomorphologie:

Breitenvariabilitat: keine

GSB:1.0m

Gewaihlte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilitat: keine

GSB:1/nGSB: 2

Alternativen zur Herleitung der natlirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

Historische Dokumente

Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

fgew3. Prifung einer Erh
GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a

Bestehende Hochwasser-
gefahrdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht

nein - keine Hochwassergefahr

HWS erforderlich?
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fgew4. Prifung einer Erh
lit. b GSchV)

6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3

Nutzen geméss Revitali-
sierungsplanung

mittel

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-

lich?

nein - mittlerer Nutzen gemass Revitalisierungsplanung; es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant

fgew5. Prifung einer Erh
lit. ¢ GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3

Wert fir Natur und Land-
schaft

Vom Gewésserabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Vernetzungskorridor 602 Oberfeldbach gemass Vernetzugsprojekt Thurgau

Erhéhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein

fgew6. Priifung einer Erh
lit. d GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewéassernutzung», Art. 41a Abs. 3

Gewdssernutzung

Es liegt keine Gewassernutzung vor

Erhéhung GWR notwen-

dig?

nein

fgew?7. Priifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht iberbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a

GSchV)
Dicht Uberbaut nein
Reduktion GWR? nein

fgews8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugéanglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist Uber Landwirtschaftsflachen mdglich

Notwendige Zugénglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Gber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zugénglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewé&sserraums sicher-
gestellt werden

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewasserraum

Minimale Breite Gewas-
serraum im Abschnitt

12.0m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Der Gewasserkataster wurde am Rand der Gemeindegrenze gemass AV und
Werkleitungskataster angepasst

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewa&sserraum

Martisgartenstrasse (Parzelle 760)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewé&sserraum

Fruchtfolgeflachen (ca. 40 m?) sind von der Gew&sserraumfestlegung betroffen

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-
Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewéasserraum
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Technische Dokumentation Gewasserraumlinien Fliessgewéasser

fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewésserraumfestlegung

schnitt

Gemeinde Althau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh

Gewasser Pflagerbach / 04.04.02

ID Gewasserraumab- 04.04.02_02 Datum 01.09.2025

Gewasserabschnitt von

2735638.472 / 2735553.897 /
1275399.64 1275260.103

Gewasserabschnitt bis

Definition Abschnitt

Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt verlauft am Waldrand

fgew2. Prifung des berechneten Raumbedarfs geméss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewasserabschnitt

§

7

¥
v

Fliessrichtung

Blick aus Mitte es Abschnitts, BIik gegen

SRR Ry

Blick aus Mitte des Abschnitts, Blick in Fliessrichtung

Charakterisierung Gewasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

offener Abschnitt mit ausgepragter Breitenvariabilitat entlang Waldrand

Plausibilisierung / Beur-
teilung nattrliche Gerin-
nesohlenbreite gemass
GIS-Analyse

Angaben Okomorphologie:

Breitenvariabilitat: nicht bestimmt

GSB: nicht bestimmt

Gewadhlte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilitat: ausgepragt

GSB: 1.3/nGSB: 1.3

Alternativen zur Herleitung der natiirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

Historische Dokumente

Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

GSchV)

fgew3. Priifung einer Erh6hung der Gewéasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a

Bestehende Hochwasser-
geféhrdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr
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fgew4. Prifung einer Erh
lit. b GSchV)

6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3

Nutzen geméss Revitali-
sierungsplanung

nicht bestimmt

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-

nein, geringes Aufwertungspotential, da Gewasser bereits eine ausgepragte
Breitenvariabilitat besitzt

lich?

fgew5. Prifung einer Erh
lit. ¢ GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3

Wert fir Natur und Land-
schaft

Vom Gewésserabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Vernetzungskorridor 448 Langholz - Gittingerwald via Altnau geméss Ver-
netzugsprojekt Thurgau

Erhdhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein

fgew6. Prifung einer Erh
lit. d GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewassernutzung», Art. 41a Abs. 3

Gewassernutzung

Es liegt keine Gewassernutzung vor

Erhdhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew?7. Priifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht iiberbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a

GSchV)
Dicht Uberbaut nein
Reduktion GWR? nein

fgews8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist Uber Landwirtschaftsflachen moglich

Notwendige Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zugénglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewé&sserraums sicher-
gestellt werden

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewéasserraum

Minimale Breite Gewés-
serraum im Abschnitt

11 m (lokal bis 12.4 m)

Anpassung an bestehen-
de Linien

Der Gewasserkataster wurde gemass AV und Orthofoto angepasst. Der rechts-
seitige Gewasserraum wurde zum Grossteil als Parallele zur statischen Wald-
grenze definiert (Abstand 5.9 m)

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewasserraum

Es befinden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten im Gewasserraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewé&sserraum

Fruchtfolgeflachen (ca.50 m?) sind von der Gewéasserraumfestlegung betroffen

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewéasserraum

Eintrag)
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Technische Dokumentation Gewéasserraumlinien Fliessgewéasser

fgew1. Bezeichnung und

Lokalisierung der Abschnitte mit Gewasserraumfestiegung

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh

Gewasser Geuse / 04.05

ID Gewésserraumab- 04.05_01 Datum 01.09.2025

schnitt

Gewasserabschnitt von 2738022.349 / Gewasserabschnitt bis 2737979.905 /
1274730.227 1274756.224

Definition Abschnitt Eiheitlichkeit des Erscheinungsbilds, Abschnitt liegt an der Gemeindegrenze zu
Gattingen

fgew2. Prifung des berechneten Raumbedarfs geméass GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewésserabschnitt

Ubersicht Abschnitt (gelbe

r

Linie

)

Charakterisierung Gewasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

offener Abschnitt ohne Breitenvariabilitat innerhalb Landwirtschaftszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung nattrliche Gerin-
nesohlenbreite gemass
GIS-Analyse

Angaben Okomorphologie:

Breitenvariabilitat: keine

GSB:1.1m

Gewahlte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilitat: keine

GSB: 0.7/ nGSB: 3

Alternativen zur Herleitung der natiirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

oben angrenzender revitalisierter Abschnitt

Historische Dokumente

Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

fgew3. Priifung einer Erh
GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a

Bestehende Hochwasser-
gefahrdung

Ja - ab HQ100

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht

nein - die erforderlich Gewasserraumbreite flir den Hochwasserschutz betragt

HWS erforderlich?

13.1 m und ist somit kleiner als die minimale Gewéasserraumbreite von 16.1 m
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fgew4. Prifung einer Erh
lit. b GSchV)

6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3

Nutzen geméss Revitali-
sierungsplanung

mittel

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-

lich?

nein - mittlerer Nutzen gemass Revitalisierungsplanung; es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant

fgew5. Prifung einer Erh
lit. ¢ GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3

Wert fir Natur und Land-
schaft

keine

Erhéhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft

erforderlich?

nein

fgew6. Prifung einer Erh
lit. d GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewéassernutzung», Art. 41a Abs. 3

Gewadssernutzung

Es liegt keine Gewdssernutzung vor

Erhéhung GWR notwen-

dig?

nein

fgew?7. Priufung einer Reduktion der Gewasserraumbreite (Fall «dicht iiberbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a

GSchV)
Dicht Gberbaut nein
Reduktion GWR? nein

fgew8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewésserunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugénglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist Gber Landwirtschaftsflachen mdglich

Notwendige Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zugénglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewé&sserraums sicher-
gestellt werden

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewéasserraum

Minimale Breite Gewas-
serraum im Abschnitt

14.5 m (16.1 m durch Harmonisierung mit Feldweg)

Anpassung an bestehen-
de Linien

Die Gewasserraumlinien wurden mit dem bestehenden Feldweg (Parz. 732)
harmonisiert

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewasserraum

Feldweg auf Parzellen 733 und 734

Kulturland insbesondere
FFF im Gewésserraum

Es befinden sich keine Fruchtfolgeflachen im Gewasserraum

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-

Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewasserraum
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Hochwasserbetrachtung: Berechnung Regelprofil

Allgemeine Infos Gewiasserabschnitt

Gewassername und -nummer
Abschnittsbezeichnung

Querprofil-Eckdaten

berechnete Sohlenbreite

Uferhohe

Bdschungsneigung

Querprofilbreite erforderlich fir Hochwasserschutz
technischer Zugang rechts

technischer Zugang links

erforderlicher Gewédsserraum aus Sicht Wasserbau

Normalabflussberechnung nach Strickler
Eingabegréssen

Rauhigkeitsbeiwert

Sohlenneigung

Abflusshéhe (Wasserspiegel)

Normalabflussberechnung
Bemessungsabfluss
Benetzte Flache
Benetzter Umfang
Hydraulischer Radius
Froude-Zahl
Fliessgeschwindigkeit
Vorhandenes Freibord

Erforderliches Freibord

Regelprofil mit Boschungsneigungen
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Wasserspiegel Erf. Freibord
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fvorh

ferf

1:2

8 10

= Erf. Querprofil

18

14 m
1.7 m
1:2 []
8.1 m
0.0 m
50m
131 m

35 ',],]1/3/s

7 %o

1.2 m

13.3 m3/s

4.38 m?

6.63 m
0.66 m
0.84 -

2.22 m/s

0.50 m
0.50 m

12 14

— — GR (HWS)

1.0

0.5

0.0

1 1 1

- =~ ©

(&) o (6)]
Tiefe [m]

N
o



A HOLINGER
%_' Altnau the art of engineering

Technische Dokumentation Gewéasserraumlinien Fliessgewéasser
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewésserraumfestlegung

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh

Gewasser Geuse / 04.05

ID Gewasserraumab- 04.05 02 Datum 01.09.2025

schnitt

Gewasserabschnitt von | 2737979.905 / Gewasserabschnitt bis 2737423.696 /
1274756.224 1274909.697

Definition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt verlauft im Landwirtschaftsge-
biet

fgew2. Priifung des berechneten Raumbedarfs geméass GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)
Dokumentation Gewasserabschnitt

0 0 e
Blick auf Anfang des Abschnitts, Blick gegen Blick auf Ende des Abschnitts, Blick gegen
Fliessrichtung Fliessrichtung
Charakterisierung Gewéasserabschnitt

Beschreibung Gewasser- | offener Abschnitt ohne bzw. mit eingeschrénkter / lokal stark beeintrachtigter
abschnitt Breitenvariabilitét innerhalb Landwirtschaftszone entlang Gefahrenzone

Plausibilisierung / Beur- | Angaben Okomorphologie:

teilung natirliche Gerin- | Breitenvariabilitat: eingeschrankt bis keine
nesohlenbreite gemass | GSB: 0.7 m bis 6 m (Geschiebesammler)
GIS-Analyse Gewadhlte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilitat: keine

GSB: 0.7 /nGSB: 3

Alternativen zur Herleitung der natiirlichen Gerinnesohlenbreite
Vergleichsstrecken oben angrenzender revitalisierter Abschnitt

Historische Dokumente |-
Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

fgew3. Priifung einer Erh6hung der Gewéasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a
GSchV)

Bestehende Hochwasser- | Ja - ab HQ30
gefahrdung

Vorgesehene Massnah- | keine vorgesehen
men Hochwasserschutz
(HWS)

Erhdhung GWR aus Sicht | nein - das Hochwasserdefizit bezieht sich lediglich auf den Strassendurchlass in
HWS erforderlich? der Kurve.
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fgew4. Prifung einer Erh
lit. b GSchV)

6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3

Nutzen geméss Revitali-
sierungsplanung

mittel, lokal gering

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-

lich?

nein - mittlerer bzw. lokal geringer Nutzen gemass Revitalisierungsplanung; es
ist kein Revitalisierungsprojekt geplant

fgew5. Prifung einer Erh
lit. ¢ GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3

Wert fir Natur und Land-
schaft

keine

Erhéhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft

erforderlich?

nein

fgew6. Prifung einer Erh
lit. d GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewéassernutzung», Art. 41a Abs. 3

Gewadssernutzung

Es liegt keine Gewdssernutzung vor

Erhéhung GWR notwen-

dig?

nein

fgew?7. Priufung einer Reduktion der Gewasserraumbreite (Fall «dicht iiberbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a

GSchV)
Dicht Gberbaut nein
Reduktion GWR? nein

fgew8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewésserunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugénglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist Gber Landwirtschaftsflachen mdglich

Notwendige Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zugénglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewé&sserraums sicher-
gestellt werden

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewéasserraum

Minimale Breite Gewas-
serraum im Abschnitt

14.5 m (lokal bis 21.7 m beim Geschiebesammler)

Anpassung an bestehen-
de Linien

Die Gewasserraumlinien wurden im Abschnitt unterhalb der Kurven mit den
bestehenden Feldwegen (Parzellen 732 und 734) harmonisiert; Einschluss
des Geschiebeféngers im Bereich der Kurve; Der Gewasserkataster wurde im
Bereich der Kurve gemass AV und Leitungskataster angepassst

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewa&sserraum

Feldweg auf Parzellen 732, 734, 726 und 709, Geusenstrasse (Parzelle 155),
Rindhofstrasse (Parzelle 146)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewé&sserraum

Fruchtfolgeflachen (ca. 420 m?) sind von der Gewasserraumfestlegung betroffen

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-

Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewéasserraum

20




Altnau

HOLINGER

the art of engineering

Technische Dokumentation Gewasserraumlinien Fliessgewéasser

fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewésserraumfestlegung

schnitt

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh

Gewasser Mdlibach / 04.05

ID Gewésserraumab- 04.05_06 Datum 01.09.2025

Gewdsserabschnitt von

2737014.115/
1274990.981

Gewasserabschnitt bis

2736783.971/
1275015.831

Definition Abschnitt

Landwirtschafts- bzw. im Siedlungsgebiet

Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt am Rande des

fgew2. Prifung des berechneten Raumbedarfs geméass GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Fliessrichtung

Dokumentation Gewésserabschnitt

Blick auf unteren Bereich des Abschnitts, Blick gegen

00

=

Fliessrichtung

Blick aus Mitte des Abschnitts, Blick gegen 7

Charakterisierung Gewasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

offener Abschnitt mit eingeschrankter bis ausgeprégter Breitenvariabililtat in-
nerhab der Freihaltezone bzw. Landwirtschaftszone, eingedolt im Bereich der

Strassendurchlésse

Plausibilisierung / Beur-
teilung nattrliche Gerin-
nesohlenbreite gemass
GIS-Analyse

Angaben Okomorphologie:

Breitenvariabilitat: eingeschrankt bis ausgepragt, teilweise nicht bestimmt

GSB:1.4-1.8m

Gewadhlte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilitat: eingeschrankt

GSB: 1.4 /nGSB: 2.1

Alternativen zur Herleitung der natiirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

Historische Dokumente

Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

fgew3. Priifung einer Erh
GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a

Bestehende Hochwasser-
geféhrdung

Ja - ab HQ30

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht

nein - die erforderliche Breite fir den Hochwasserschutz betragt 11.9 m und ist

HWS erforderlich?

somit kleiner als die Breite des minimalen Gewasserraums mit 12.3 m
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fgew4. Prifung einer Erh
lit. b GSchV)

6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3

Nutzen geméss Revitali-
sierungsplanung

gering/ teilweise nicht bestimmt

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-

lich?

nein - geringer Nutzen geméss Revitalisierungsplanung; es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant

fgew5. Prufung einer Erh
lit. ¢ GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3

Wert fir Natur und Land-
schaft

keine

Erhéhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft

erforderlich?

nein

fgew6. Prufung einer Erh
lit. d GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewassernutzung», Art. 41a Abs. 3

Gewadssernutzung

Es besteht eine wasserrechtliche Konzessionen im Abschnitt fiir den Ersatzbeu-
bau des Durchlasses Wuhrwiesenstrasse

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew?. Priufung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht iiberbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a

GSchV)
Dicht Gberbaut nein
Reduktion GWR? nein

fgews8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugénglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist Gber Landwirtschafts- und Wiesenflachen sowie einem
Weg entlang des Bachs mdglich

Notwendige Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhdhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zuganglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewéasserraums sicher-
gestellt werden

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewéasserraum

Minimale Breite Gewds- |12.3m
serraum im Abschnitt
Anpassung an bestehen- |Keine

de Linien

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewa&sserraum

Wuhrwiesenstrasse (Parzelle 194), Feldweg auf Parzelle 198, Bahnhofstrasse
(Parzelle 195), Gebaude Assek. Nummer 274 (199) wird an der Hausecke mini-
mal geschnitten

Kulturland insbesondere
FFF im Gewésserraum

Fruchtfolgeflachen (ca.340 m?) sind von der Gewasserraumfestlegung betroffen

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-
Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewasserraum
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Hochwasserbetrachtung: Berechnung Regelprofil

Allgemeine Infos Gewiasserabschnitt

Gewassername und -nummer
Abschnittsbezeichnung

Querprofil-Eckdaten
berechnete Sohlenbreite

Uferhdhe
Bdschungsneigung

Querprofilbreite erforderlich fir Hochwasserschutz

technischer Zugang rechts

technischer Zugang links

Mdlibach / 04.05

erforderlicher Gewasserraum aus Sicht Wasserbau

Normalabflussberechnung nach Strickler

Eingabegréssen
Rauhigkeitsbeiwert

Sohlenneigung

Abflusshéhe (Wasserspiegel)

Normalabflussberechnung

Bemessungsabfluss
Benetzte Flache
Benetzter Umfang
Hydraulischer Radius

Froude-Zahl

Fliessgeschwindigkeit
Vorhandenes Freibord

Erforderliches Freibord

Regelprofil mit Boschungsneigungen

Wasserspiegel

04.05_06
B 27 m
ther 1.0 m
1:2 []
Bap 6.9 m
Btech 0.0 m
Btech 50m
GRys 119 m
Kst 30 m"s
J 33.3 %o
h 0.5 m
HQ100 6.3 m3/s
A 2.10 m?
U 518 m
Rpy 0.41 m
Fr 147 -
v 3.00 m/s
fvorh 0.50 m
ferf 0.50 m
1:2
Breite [m]
6 8 10 12 14
1.0
[ 0.5
|
00 €
' &
[
| -0.5 =
-1.0
-1.5
Erf. Freibord == Erf. Querprofii = = GR (HWS)
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Technische Dokumentation Gewasserraumlinien Fliessgewéasser

fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewésserraumfestlegung

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh
Gewasser Mdlibach / 04.05
ID Gewésserraumab- 04.05_07 Datum 01.09.2025
schnitt
Gewdsserabschnitt von 2736783.971/ Gewasserabschnitt bis 2736738.489 /
1275015.831 1275022.291

Definition Abschnitt

Abschnitt verlauft offen auf Parzelle 1090 (Gestaltungsplan Rosenhof)

fgew2. Prifung des berechneten Raumbedarfs geméass GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewéasserabschnitt

Blick vom oberen Ende des Abschnitts, Blick in
Fliessrichtung

Charakterisierung Gewéasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

offener Abschnitt mit ausgeprégter Breitenvariabilitat im Bereich der Parzelle
1090; Nebengewadsser (Nr.04.05.06) wird mit zum Abschnitt dazugenommen

Plausibilisierung / Beur-
teilung nattrliche Gerin-
nesohlenbreite gemass
GIS-Analyse

Angaben Okomorphologie:

Breitenvariabilitat: ausgepragt

GSB:1.4m

Gewadhlte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilitat: ausgepragt

GSB: 1.4/nGSB: 1.4

Alternativen zur Herleitung der natiirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

Historische Dokumente

Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

GSchV)

fgew3. Priifung einer Erh6hung der Gewéasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a

Bestehende Hochwasser-
geféhrdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr
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fgew4. Prifung einer Erh
lit. b GSchV)

6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3

Nutzen geméss Revitali-
sierungsplanung

nicht bestimmt

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-

lich?

nein - Gewasser verfligt bereits Uiber eine ausgepragte Breitenvariabilitat und
befindet sich in einem naturnahen Zustand

fgew5. Prifung einer Erh
lit. ¢ GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3

Wert fir Natur und Land-
schaft

keine

Erhéhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft

erforderlich?

nein

fgew6. Prifung einer Erh
lit. d GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewéassernutzung», Art. 41a Abs. 3

Gewadssernutzung

Es besteht eine wasserrechtliche Konzessionen im Abschnitt fiir den Durchlass
Miulibach

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew?. Prifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht iiberbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a

GSchV)
Dicht Gberbaut nein
Reduktion GWR? nein

fgews8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist Giber einen Privatweg auf Parzelle 1090 sowie Uber die
Bahnhofstrassen und die Strassen Miilibach / Winkelacker méglich

Notwendige Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zugénglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewé&sserraums sicher-
gestellt werden

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewéasserraum

Minimale Breite Gewas-
serraum im Abschnitt

11.0 m (12.5 m bis 37.6 m durch Harmonisierung mit Parzellengrenze)

Anpassung an bestehen-
de Linien

Einschluss der Parzelle 1090 entsprechend Gestaltungsplan Rosenhof (Stand
2006)

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewa&sserraum

Gebaude Assek. Nummer: 971 (1321), Winkelacker (Parzelle 328)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewé&sserraum

Es befinden sich keine Fruchtfolgeflachen im Gewasserraum

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-
Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewéasserraum
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Technische Dokumentation Gewasserraumlinien Fliessgewéasser

fgew1. Bezeichnung und

Lokalisierung der Abschnitte mit Gewasserraumfestiegung

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh
Gewasser Mdlibach / 04.05
ID Gewésserraumab- 04.05_08 Datum 01.09.2025
schnitt
Gewasserabschnitt von 2736738.489 / Gewasserabschnitt bis 2736437.164 /
1275022.291 1275057.344

Definition Abschnitt

Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt verlauft offen im Siedlungsge-
biet

fgew2. Priifung des berechneten Raumbedarfs geméass GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

w

Dokumentation Gewéasserabschnitt

Blick auf Anfang des Abschnitts

VRN IR o L TR
Blick auf Ende des Abschnitts, Blick gegen

Fliessrichtung

Charakterisierung Gewéasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

grosstenteils offener Abschnitt mit iberwiegend eingeschrankter Breitenvariabili-
tat innerhalb Siedlungsgebiet

Plausibilisierung / Beur-
teilung nattrliche Gerin-
nesohlenbreite gemass
GIS-Analyse

Angaben Okomorphologie:

Breitenvariabilitat: keine bis eingeschrankt

GSB: 1.5 - 2.0 m (teilweise nicht bestimmt)
Gewadhlte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilitat: eingeschrankt

GSB: 2.0 m/nGSB: 3.0 m

Alternativen zur Herleitung der natiirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

Historische Dokumente

Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

fgew3. Priifung einer Erh
GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a

Bestehende Hochwasser-
gefahrdung

Ja-ab HQ100

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - die erforderliche Breite fir den Hochwasserschutz betragt 13.3 m und ist
somit kleiner als die Breite des minimalen Gewéasserraums mit 14.5 m
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fgew4. Prifung einer Erh
lit. b GSchV)

6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3

Nutzen geméss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-

lich?

nein - geringer Nutzen gemdss Revitalisierungsplanung; es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant

fgew5. Prifung einer Erh
lit. ¢ GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3

Wert fir Natur und Land-
schaft

keine

Erhéhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft

erforderlich?

nein

fgew6. Prifung einer Erh
lit. d GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewéassernutzung», Art. 41a Abs. 3

Gewassernutzung Auf Hbhe der Parzelle 1205 besteht eine wasserrechtliche Konzession fir den
Fussgangersteg
Erhéhung GWR notwen- | nein

dig?

fgew?7. Priifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht Giberbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a

GSchV)
Dicht Uberbaut nein
Reduktion GWR? nein

fgews8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugéanglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist Uber das Waldstiick im westlichen Bereich bzw. Uber die
Zufahrten und Garten der umgrenzenden Parzellen im &stlichen Bereich méglich

Notwendige Zugéanglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zuganglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewé&sserraums sicher-
gestellt werden

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewéasserraum

Minimale Breite Gewas-
serraum im Abschnitt

145 m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Der Gewasserkataster wurde im Bereich der Strasse "Milibach"geméss AV und
Orthofoto angepassst

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewasserraum

Gebaude Assek. Nummer: 971 (1321),

468 /174 (325), 182 (238), 184 (241), 190 (242), 519 (244) , 192 (234), 179
(235), 177 / 178 (326, Kulturobjekt KO43), 866 (254);

Winkelacker (328 / 233), Schmittenweg (240), Scherzingerstrasse (Parzelle
245), Baumacker (Parzelle 261) und die Moggenstrasse (Parzelle 252)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewasserraum

Fruchtfolgeflachen (ca.5 m?) sind von der Gewasserraumfestlegung betroffen

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-

Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewéasserraum
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Hochwasserbetrachtung: Berechnung Regelprofil

Allgemeine Infos Gewiasserabschnitt

Gewassername und -nummer Mulibach / 04.05
Abschnittsbezeichnung 04.05_08

Querprofil-Eckdaten

berechnete Sohlenbreite B 43 m
Uferhohe Nyter 1.0 m
Bdschungsneigung 1:2 [-]
Querprofilbreite erforderlich fir Hochwasserschutz Bap 8.3 m
technischer Zugang rechts Biech 0.0m
technischer Zugang links Biech 50m
erforderlicher Gewasserraum aus Sicht Wasserbau GRyg 13.3 m

Normalabflussberechnung nach Strickler
Eingabegréssen

Rauhigkeitsbeiwert Kst 35 m"s
Sohlenneigung J 10 %o
Abflusshéhe (Wasserspiegel) h 0.5m
Normalabflussberechnung
Bemessungsabfluss HQ100 5.1 m¥s
Benetzte Flache A 2.66 m?
Benetzter Umfang U 6.55 m
Hydraulischer Radius Rpy 041 m
Froude-Zahl Fr 0.94 -
Fliessgeschwindigkeit v 1.92 m/s
Vorhandenes Freibord fuorh 0.50 m
Erforderliches Freibord fors 0.50 m
Regelprofil mit Boschungsneigungen 1:2
Breite [m]
0 2 4 6 8 10 12 14 16
1.0
[ [ 0.5
| |
t 00 e
I ! 2
! ! -0.5 =
-1.0
-1.5
Wasserspiegel Erf. Freibord == Erf. Querprofii = = GR (HWS)
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Technische Dokumentation Gewéasserraumlinien Fliessgewéasser

fgew1. Bezeichnung und

Lokalisierung der Abschnitte mit Gewasserraumfestiegung

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh

Gewasser Mulibach / 04.05

ID Gewésserraumab- 04.05 09 Datum 01.09.2025

schnitt

Gewasserabschnitt von 2736437.164 / Gewasserabschnitt bis 2736299.904 /
1275057.344 1274921.004

Definition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt verlauft im Naturschutzgebiet
im Wald

fgew2. Priifung des berechneten Raumbedarfs geméass GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentatio

n Gewasserabschnitt

X

s

Fliessrichtung

Blick auf Anfang des Abschnitts, Blick in

a1 Ty

Blick aus der Mitte des Abschnitts, Blick gegen
Fliessrichtung

Charakterisierung Gewéasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

offener Abschnitt mit ausgepragter bis eingeschrankter Breitenvariabilitat inner-
halb Naturschutzgebiet im Wald

Plausibilisierung / Beur-
teilung nattrliche Gerin-
nesohlenbreite gemass
GIS-Analyse

Angaben Okomorphologie:

Breitenvariabilitat: ausgepragt bis eingeschrankt
GSB: 1.3-3.0m

Gewadhlte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilitat: eingeschrankt

GSB:1.8/nGSB: 2.7

Alternativen zur Herleitung der natiirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

Historische Dokumente

Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

fgew3. Priifung einer Erh
GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a

Bestehende Hochwasser-
gefahrdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht

nein - keine Hochwassergefahr

HWS erforderlich?
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fgew4. Prifung einer Erh
lit. b GSchV)

6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3

Nutzen geméss Revitali-
sierungsplanung

gering bis mittel

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-

lich?

nein - geringer bzw. mittlerer Nutzen geméss Revitalisierungsplanung; Gewas-
serraum wurde bereits gemass Biodiversitatskurve bestimmt

fgew5. Prifung einer Erh
lit. ¢ GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3

Wert fir Natur und Land-
schaft

Von dem Gewasserabschnitt sind folgende Objekte betroffen:

- Naturschutzgebiet gemass Art. 41b Abs. 2 lit. ¢ GSchV

- Vernetzungskorridor 448 Langholz - Gittingerwald via Althau geméass Ver-
netzugsprojekt Thurgau

Erhéhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft

erforderlich?

nein - keine zusatzliche Erhéhung, da aufgrund der Lage im Schutzgebiet be-
reits ein ausreichender Gewdasserraum gewahrt wird

fgew6. Priifung einer Erh
lit. d GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewassernutzung», Art. 41a Abs. 3

Gewdéssernutzung

Es liegt keine Gewassernutzung vor

Erhéhung GWR notwen-

dig?

nein

fgew?7. Priifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht iiberbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a

GSchV)
Dicht Uberbaut nein
Reduktion GWR? nein

fgews8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist durch den umgrenzenden Wald mdglich

Notwendige Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhdhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zuganglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewéasserraums sicher-
gestellt werden

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewéasserraum

Minimale Breite Gewéds- |21.2m
serraum im Abschnitt
Anpassung an bestehen- |Keine

de Linien

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewa&sserraum

Gebéude Assek. Nummer: 201 (262)
Moggenstrasse (Parzelle 252)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewé&sserraum

Es befinden sich keine Fruchtfolgeflachen im Gewéasserraum

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-

Eintrag)

4641 D 09, 50m Pistolenschiessanlage Moggen, weder liberwachungs- noch
sanierungsbedurftig
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Technische Dokumentation Gewasserraumlinien Stehende Gewéasser

sgewl. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewéasserraumfestlegung

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh
Gewasser Milibach / Moggeweier / 04.05
ID Gewasserraumab- 04.05_10 Datum 01.09.2025
schnitt
Gewasserabschnitt von 2736299.904 / Gewasserabschnitt bis 2736307.423 /
1274921.004 1274828.544

Definition Abschnitt

Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt bezeichnet einen Weiher

sgew2. Priifung des berechneten Raumbedarfs geméss GIS-Analyse (Art. 41b Abs. 1 GSchV)

Dokumentation Gewéasserabsch

nitt

1|

Blick auf den oggeweier, Blick gegen Fliessrichtung

Charakterisierung Gewasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

Moggeweier

GSchV)

sgew3. Priifung einer Erh6hung der Gewéasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41b Abs. 2 lit. a

Bestehende Hochwasser-
geféhrdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr

lit. b GSchV)

sgewd4. Priifung einer Erhéhung der Gewéasserraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41b Abs. 2

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein
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sgew>5. Priifung einer Erhéhung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Natur- & Landschaft», Art. 41b Abs.

2 lit. ¢ GSchV)

Wert fur Natur und Land-
schaft

Von dem Gewasserabschnitt betroffen sind folgende Objekte:

- Naturschutzgebiet gemass Art. 41b Abs. 2 lit. ¢ GSchV

- Vernetzungskorridor 448 Langholz - Glttingerwald via Altnau geméss Ver-
netzugsprojekt Thurgau

Erhdhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein - keine zusatzliche Erhéhung, da aufgrund der Lage im Schutzgebiet be-
reits ein ausreichender Gewasserraum gewahrt wird

sgew6. Priifung einer Erhohung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewassernutzung», Art. 41b Abs. 2

lit. d GSchV)

Gewassernutzung

Es liegt keine Gewassernutzung vor

Erhdhung GWR notwen-
dig?

nein

sgew?. Priifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht iiberbaut», Art. 41b Abs. 3

GSchV)
Dicht Uberbaut nein
Reduktion GWR? nein

sgew8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewéasserunterhalt (Art. 41b Abs. 2 lit. a GSchV)

Bestehende Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist durch den umgrenzenden Wald mdglich

Notwendige Zugénglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zugénglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewéasserraums sicher-
gestellt werden

sgew9. Abschliessende Festlegung Gewéasserraum

Minimale Breite Gewés-
serraum im Abschnitt

15.0 m ab Uferlinie gemass AV

Anpassung an bestehen-
de Linien

Der Gewasserkataster im Abschnitt wurde gemass AV-Daten angepasst

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewa&sserraum

Moggenstrasse (Parzelle 252), Baholzstrasse (Parzelle 625), Feldweg (Parz.
627)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewésserraum

Fruchtfolgeflachen (ca.140 m?) sind von der Gewasserraumfestlegung betroffen

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-
Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewasserraum
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Technische Dokumentation Gewéasserraumlinien Fliessgewéasser

fgew1. Bezeichnung und

Lokalisierung der Abschnitte mit Gewasserraumfestiegung

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh
Gewasser Mdlibach / 04.05
ID Gewasserraumab- 04.05 11 Datum 01.09.2025
schnitt
Gewasserabschnitt von 2736307.423 / Gewasserabschnitt bis 2736439.777 /
1274828.544 1274686.242

Definition Abschnitt

Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt teilweise im Naturschutzgebiet
im Wald, teils eingedolt in Landwirtschaftszone (Offenlegung angedacht)

fgew2. Prifung des berechneten Raumbedarfs geméass GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewésserabschnitt

o

N
i

Ubersicht Abschnitt (gelbe

| Blick auf Ende des Abschnitts, Blick gegen
Fliessrichtung

Linie

)

Charakterisierung Gewasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

offener Abschnitt mit eingeschrankter Breitenvariabilitat innerhalb Naturschutz-
gebiet und angrenzender Eindolung innerhalb der Landwirtschaftszone

Plausibilisierung / Beur-
teilung nattrliche Gerin-
nesohlenbreite gemass
GIS-Analyse

Angaben Okomorphologie:

Breitenvariabilitat: eingeschrénkt bis keine
GSB:1.0m

Gewadhlte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilitat: eingeschrankt

GSB:1/nGSB: 1.5

Alternativen zur Herleitung der natlirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

Historische Dokumente

Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

fgew3. Prifung einer Erh
GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a

Bestehende Hochwasser-
geféhrdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz

keine vorgesehen

(HWS)
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Erhéhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - fir das offene Gerinne besteht kein Hochwasserdefizit und die Offen-
legung der Eindolung, die ab einem HQ30 ein Kapazitatsdefizit aufweist, ist
angedacht.

fgew4. Prifung einer Erh
lit. b GSchV)

o6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3

Nutzen geméss Revitali-
sierungsplanung

mittel bis gross

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-

lich?

nein - Gewasserraum wurde bereits gemass Biodiversitatskurve bestimmt und
ist aureichend gross

fgew5. Priifung einer Erh
lit. ¢ GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall <Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3

Wert fir Natur und Land-
schaft

Von dem Gewasserabschnitt betroffen sind folgende Objekte:

- Naturschutzgebiete geméss Art. 41b Abs. 2 lit. ¢ GSchV

- Vernetzungskorridor 448 Langholz - Glttingerwald via Altnau geméss Ver-
netzugsprojekt Thurgau

Erhéhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein - keine zusatzliche Erhéhung, da aufgrund der Lage im Schutzgebiet be-
reits ein ausreichender Gewasserraum gewahrt wird

fgew6. Prifung einer Erh
lit. d GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewéassernutzung», Art. 41a Abs. 3

Gewdssernutzung

Es liegt keine Gewdssernutzung vor

Erhéhung GWR notwen-

dig?

nein

fgew?7. Prifung einer Reduktion der Gewasserraumbreite (Fall «dicht iiberbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a

GSchV)
Dicht Uberbaut nein
Reduktion GWR? nein

fgews8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugéanglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist durch den umgrenzenden Wald sowie Landwirtschaftsla-
chen mdglich

Notwendige Zugénglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zugénglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewé&sserraums sicher-
gestellt werden

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewasserraum

Minimale Breite Gewas-
serraum im Abschnitt

14.0 m (lokal bis 17.0 m)

Anpassung an bestehen-
de Linien

Der Gewasserkataster wurde im Bereich des Feldwegs geméss AV und Werklei-
tungskataster angepassst

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewa&sserraum

Zubenerstrasse (Parzelle 621) und Feldweg (620)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewé&sserraum

Fruchtfolgeflachen (ca.5 m?) sind von der Gewasserraumfestlegung betroffen

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-

4641 d 04, Kehrichtdeponie Moggen, sanierungsbedurftig

Eintrag)
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Technische Dokumentation Gewéasserraumlinien Fliessgewéasser

fgew1. Bezeichnung und

Lokalisierung der Abschnitte mit Gewasserraumfestiegung

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh

Gewasser Mdlibach / 04.05

ID Gewésserraumab- 04.05 12 Datum 01.09.2025

schnitt

Gewasserabschnitt von 2736439.777 / Gewasserabschnitt bis 2736305.851 /
1274686.242 1274554.829

Definition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt verlauft im Naturschutzgebiet
im Wald

fgew2. Priifung des berechneten Raumbedarfs geméass GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewéasserabschnitt

Ubersicht Abschnitt

(gelbe

.

Linie)

Charakterisierung Gewéasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

offener Abschnitt mit eingeschrankter Breitenvariabilitat innerhalb Naturschutz-
gebiet im Wald

Plausibilisierung / Beur-
teilung nattrliche Gerin-
nesohlenbreite gemass
GIS-Analyse

Angaben Okomorphologie:

Breitenvariabilitat: eingeschrankt bis keine

GSB: 1.7 bis2.0 m

Gewadhlte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilitat: eingeschrankt

GSB:2/nGSB: 3

Alternativen zur Herleitung der natiirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

Historische Dokumente

Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

fgew3. Priifung einer Erh
GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a

Bestehende Hochwasser-
geféhrdung

Ja - ab HQ30

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht

nein - die erforderliche Breite fir den Hochwasserschutz betragt 14.0 m und ist

HWS erforderlich?

somit kleiner als die Breite des minimalen Gewéasserraums mit 23.0 m
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fgew4. Prifung einer Erh
lit. b GSchV)

6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3

Nutzen geméss Revitali-
sierungsplanung

mittel

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-

lich?

nein - Gewasserraum wurde bereits gemass Biodiversitdtskurve bestimmt und
ist aureichend gross

fgew5. Prifung einer Erh
lit. ¢ GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3

Wert fir Natur und Land-
schaft

Von dem Gewasserabschnitt betroffen sind folgende Objekte:

- Naturschutzgebiete gemass Art. 41b Abs. 2 lit. ¢ GSchV

- Vernetzungskorridor 448 Langholz - Gittingerwald via Althau geméass Ver-
netzugsprojekt Thurgau

Erhéhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft

erforderlich?

nein - keine zusatzliche Erhéhung, da aufgrund der Lage im Schutzgebiet be-
reits ein ausreichender Gewdasserraum gewahrt wird

fgew6. Priifung einer Erh
lit. d GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewassernutzung», Art. 41a Abs. 3

Gewdéssernutzung

Es liegt keine Gewassernutzung vor

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew?7. Priifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht iiberbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a

GSchV)
Dicht Uberbaut nein
Reduktion GWR? nein

fgews8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist durch den umgrenzenden Wald mdglich

Notwendige Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhdhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zuganglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewéasserraums sicher-
gestellt werden

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewéasserraum

Minimale Breite Gewas-
serraum im Abschnitt

23.0m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Der Gewasserkataster wurde gemass AV und Orthofoto angepasst. Der Gewas-
serraum wurde zur Vereinfachung beidseitig als gerade Verbindung des oben-
und untenliegenden Abschnitts definiert.

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewasserraum

Es befinden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten im Gewasserraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewésserraum

Es befinden sich keine Fruchtfolgeflachen im Gewasserraum

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-
Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewasserraum
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Hochwasserbetrachtung: Berechnung Regelprofil

Allgemeine Infos Gewiasserabschnitt

Gewassername und -nummer
Abschnittsbezeichnung

Querprofil-Eckdaten

berechnete Sohlenbreite

Uferhdhe

Bdschungsneigung

Querprofilbreite erforderlich fir Hochwasserschutz
technischer Zugang rechts

technischer Zugang links

erforderlicher Gewdsserraum aus Sicht Wasserbau

Normalabflussberechnung nach Strickler
Eingabegréssen

Rauhigkeitsbeiwert

Sohlenneigung

Abflusshéhe (Wasserspiegel)

Normalabflussberechnung
Bemessungsabfluss
Benetzte Flache
Benetzter Umfang
Hydraulischer Radius
Froude-Zahl
Fliessgeschwindigkeit
Vorhandenes Freibord

Erforderliches Freibord

Regelprofil mit Boschungsneigungen

Breite [m]
0 2 4 6 8
l
|
|
|
Wasserspiegel Erf. Freibord
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Technische Dokumentation Gewasserraumlinien Stehende Gewéasser

sgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewéasserraumfestlegung

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh
Gewasser Mulibach / unterer Ritiweier / 04.05
ID Gewasserraumab- 04.05 13 Datum 01.09.2025
schnitt
Gewasserabschnitt von 2736305.85/ Gewasserabschnitt bis 2736274.868 / 1274521.8
1274554.829

Definition Abschnitt

Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt beschreibt den unteren Teil
des Ruatiweiers, verlduft im Naturschutzgebiet im Wald

sgew2. Priifung des berechneten Raumbedarfs geméss GIS-Analyse (Art. 41b Abs. 1 GSchV)

n Gewasserabschnitt

Dokumentatio

e

Blick auf Weiher

Charakterisierung Gewasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

Unterer Teil des Ritiweiers

GSchV)

sgewa3. Priifung einer Erhéhung der Gewéasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41b Abs. 2 lit. a

Bestehende Hochwasser-
geféhrdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr

lit. b GSchV)

sgewd4. Priifung einer Erhéhung der Gewéasserraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41b Abs. 2

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein
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sgew>5. Priifung einer Erhéhung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Natur- & Landschaft», Art. 41b Abs.

2 lit. ¢ GSchV)

Wert fur Natur und Land-
schaft

Von dem Gewasserabschnitt betroffen sind folgende Objekte:

- Naturschutzgebiete gemass Art. 41b Abs. 2 lit. ¢ GSchV

- Vernetzungskorridor 448 Langholz - Glttingerwald via Altnau geméss Ver-
netzugsprojekt Thurgau

Erhdhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein - keine zusatzliche Erhéhung, da aufgrund der Lage im Schutzgebiet be-
reits ein ausreichender Gewasserraum gewahrt wird

sgew6. Priifung einer Erhohung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewassernutzung», Art. 41b Abs. 2

lit. d GSchV)

Gewassernutzung

Es liegt keine Gewassernutzung vor

Erhdhung GWR notwen-
dig?

nein

sgew?. Priifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht iiberbaut», Art. 41b Abs. 3

GSchV)
Dicht Uberbaut nein
Reduktion GWR? nein

sgew8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewéasserunterhalt (Art. 41b Abs. 2 lit. a GSchV)

Bestehende Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist durch den umgrenzenden Wald mdglich

Notwendige Zugénglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zugénglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewéasserraums sicher-
gestellt werden

sgew9. Abschliessende Festlegung Gewéasserraum

Minimale Breite Gewés-
serraum im Abschnitt

15.0 m ab Uferlinie gemass AV

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewa&sserraum

Strasse (Parzelle 604)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewésserraum

Fruchtfolgeflachen (ca.20 m?) sind von der Gewéasserraumfestlegung betroffen

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-
Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewasserraum
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Technische Dokumentation Gewéasserraumlinien Fliessgewéasser

fgew1. Bezeichnung und

Lokalisierung der Abschnitte mit Gewasserraumfestiegung

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh

Gewasser Mdlibach / 04.05

ID Gewésserraumab- 04.05 14 Datum 01.09.2025

schnitt

Gewdsserabschnitt von 2736274.868 / 1274521.8 | Gewasserabschnitt bis 2736280.993 /
1274489.868

Definition Abschnitt

Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt Milibach zwischen den beiden
Teilen des Ritiweiers, verlauft im Naturschutzgebiet im Wald

fgew2. Prifung des berechneten Raumbedarfs geméass GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewésserabschnitt

Blick auf Mitte des Abschnitts

Charakterisierung Gewéasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

Mulibach zwischen den beiden Teilen des Ritiweiers

Plausibilisierung / Beur-
teilung natdrliche Gerin-
nesohlenbreite gemass
GIS-Analyse

Angaben Okomorphologie:

Breitenvariabilitat: eingeschrankt

GSB:1m

Gewadhlte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilitat: eingeschrankt

GSB:1/nGSB: 1.5

Alternativen zur Herleitung der natlirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

Abschnitt oberhalb Ritiweier 04.05_16

Historische Dokumente

Hydraulischer, empiri-

scher Methoden

fgew3. Prifung einer Erh
GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a

Bestehende Hochwasser-
gefahrdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht

HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr
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fgew4. Prifung einer Erh
lit. b GSchV)

6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3

Nutzen geméss Revitali-
sierungsplanung

mittel

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-

lich?

nein - Gewasserraum wurde bereits gemass Biodiversitdtskurve bestimmt und
ist aureichend gross

fgew5. Prifung einer Erh
lit. ¢ GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3

Wert fir Natur und Land-
schaft

Von dem Gewasserabschnitt betroffen sind folgende Objekte:

- Naturschutzgebiete gemass Art. 41b Abs. 2 lit. ¢ GSchV

- Vernetzungskorridor 448 Langholz - Gittingerwald via Althau geméass Ver-
netzugsprojekt Thurgau

Erhéhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft

erforderlich?

fgew6. Priifung einer Erh
lit. d GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewassernutzung», Art. 41a Abs. 3

Gewdéssernutzung

Es liegt keine Gewassernutzung vor

Erhéhung GWR notwen-

dig?

nein

fgew?7. Priifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht iiberbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a

GSchV)
Dicht Uberbaut nein
Reduktion GWR? nein

fgews8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist durch den umgrenzenden Wald mdglich

Notwendige Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhdhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zuganglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewéasserraums sicher-
gestellt werden

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewéasserraum

Minimale Breite Gewas-
serraum im Abschnitt

18.5 m (lokal bis 20.5 m)

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewa&sserraum

Strasse (Parzelle 604)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewé&sserraum

Es befinden sich keine Fruchtfolgeflachen im Gewéasserraum

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-

Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewéasserraum
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Technische Dokumentation Gewasserraumlinien Stehende Gewéasser

sgewl. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewéasserraumfestlegung

schnitt

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh

Gewasser Mulibach / oberer Rutiweier / 04.05

ID Gewésserraumab- 04.05_15 Datum 01.09.2025

Gewasserabschnitt von

2736280.993 /

Gewasserabschnitt bis

1274489.868

2736327.655 /
1274462.387

Definition Abschnitt

Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt beschreibt den oberen Teil des

Rutiweiers, verlauft im Naturschutzgebiet im Wald

sgew2. Priifung des berechneten Raumbedarfs geméss GIS-Analyse (Art. 41b Abs. 1 GSchV)

Dokumentation Gewasserabschnitt

Ubersicht Abschnitt (

elbe Linie)

Charakterisierung Gewéasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

Oberer Teil des Ritiweiers

GSchV)

sgewa3. Priifung einer Erh6hung der Gewéasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41b Abs. 2 lit. a

Bestehende Hochwasser-
gefahrdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr

lit. b GSchV)

sgewd4. Priifung einer Erhohung der Gewéasserraumbreite (Fall «Revitalisierungen», Art. 41b Abs. 2

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein
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sgew>5. Priifung einer Erhéhung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Natur- & Landschaft», Art. 41b Abs.

2 lit. ¢ GSchV)

Wert fur Natur und Land-
schaft

Von dem Gewasserabschnitt betroffen sind folgende Objekte:

- Naturschutzgebiete gemass Art. 41b Abs. 2 lit. ¢ GSchV

- Vernetzungskorridor 448 Langholz - Glttingerwald via Altnau geméss Ver-
netzugsprojekt Thurgau

Erhdhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

sgew6. Priifung einer Erhohung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewassernutzung», Art. 41b Abs. 2

lit. d GSchV)

Gewassernutzung

Es liegt keine Gewassernutzung vor

Erhdhung GWR notwen-
dig?

nein

sgew?. Priifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht iiberbaut», Art. 41b Abs. 3

GSchV)
Dicht Uberbaut nein
Reduktion GWR? nein

sgew8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewéasserunterhalt (Art. 41b Abs. 2 lit. a GSchV)

Bestehende Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist durch den umgrenzenden Wald mdglich

Notwendige Zugénglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zugénglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewéasserraums sicher-
gestellt werden

sgew9. Abschliessende Festlegung Gewéasserraum

Minimale Breite Gewés-
serraum im Abschnitt

15.0 m ab Uferlinie gemass AV

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewa&sserraum

Strasse (Parzelle 604)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewé&sserraum

Es befinden sich keine Fruchtfolgeflachen im Gewasserraum

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-
Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewéasserraum
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Technische Dokumentation Gewasserraumlinien Fliessgewéasser

fgew1. Bezeichnung und

Lokalisierung der Abschnitte mit Gewasserraumfestiegung

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh

Gewasser Mulibach / 04.05

ID Gewésserraumab- 04.05_16 Datum 01.09.2025

schnitt

Gewasserabschnitt von 2736327.655 / Gewasserabschnitt bis 2736351.94 /
1274462.387 1274438.664

Definition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt verlauft im Naturschutzgebiet
im Wald

fgew2. Priifung des berechneten Raumbedarfs geméass GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gew:

L

Ubersicht Abschnitt

(gelbe

asserabschnitt

Linie)

Charakterisierung Gewéasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

offener Abschnitt mit eingeschrankter Breitenvariabilitat innerhalb Naturschutz-
gebiet im Wald

Plausibilisierung / Beur-
teilung nattrliche Gerin-
nesohlenbreite gemass
GIS-Analyse

Angaben Okomorphologie:

Breitenvariabilitat: eingeschrankt

GSB:1.5m

Gewadhlte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilitat: eingeschrankt

GSB: 1.5/nGSB: 2.25

Alternativen zur Herleitung der natiirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

Historische Dokumente

Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

fgew3. Priifung einer Erh
GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a

Bestehende Hochwasser-
geféhrdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr
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fgew4. Prifung einer Erh
lit. b GSchV)

6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3

Nutzen geméss Revitali-
sierungsplanung

mittel

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-

lich?

nein - Gewasserraum wurde bereits gemass Biodiversitdtskurve bestimmt und
ist aureichend gross

fgew5. Prifung einer Erh
lit. ¢ GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3

Wert fir Natur und Land-
schaft

Von dem Gewasserabschnitt betroffen sind folgende Objekte:
- Naturschutzgebiete gemass Art. 41b Abs. 2 lit. ¢ GSchV

Erhéhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

fgew6. Priifung einer Erh
lit. d GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewéassernutzung», Art. 41a Abs. 3

Gewdssernutzung

Es liegt keine Gewassernutzung vor

Erhéhung GWR notwen-

dig?

nein

fgew?7. Priifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht iberbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a

GSchV)
Dicht Uberbaut nein
Reduktion GWR? nein

fgews8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugéanglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist durch den umgrenzenden Wald mdglich

Notwendige Zugénglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Gber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zugénglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewé&sserraums sicher-
gestellt werden

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewasserraum

Minimale Breite Gewas-
serraum im Abschnitt

18.5 m (lokal bis 20.5)

Anpassung an bestehen-
de Linien

Keine

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewasserraum

Es befinden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten im Gewasserraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewasserraum

Es befinden sich keine Fruchtfolgeflachen im Gewasserraum

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-

Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewéasserraum
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Technische Dokumentation Gewéasserraumlinien Fliessgewéasser

fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewésserraumfestlegung

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh
Gewasser Mdlibach / 04.05
ID Gewésserraumab- 04.05 18 Datum 01.09.2025
schnitt
Gewasserabschnitt von 2736342.339 / Gewasserabschnitt bis 2736427.94 /
1274176.743 1274029.122

Definition Abschnitt

Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt verlauft im Naturschutzgebiet
Uberwiegend im Wald

fgew2. Prifung des berechneten Raumbedarfs geméass GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewésserabschnitt

Ubersicht Abschnitt (gelbe Linie)

Charakterisierung Gewasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

offener Abschnitt mit ausgeprégter Breitenvariabilitat innerhalb Naturschutzge-
biet im Wald

Plausibilisierung / Beur-
teilung nattrliche Gerin-
nesohlenbreite gemass
GIS-Analyse

Angaben Okomorphologie:

Breitenvariabilitat: ausgepragt

GSB:1.5m

Gewadhlte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilitat: ausgepragt

GSB:1.5/nGSB: 1.5

Alternativen zur Herleitung der natiirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

Historische Dokumente

Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

fgew3. Priifung einer Erh
GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a

Bestehende Hochwasser-
gefahrdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz

(HWS)

keine vorgesehen

46




Altnau

HOLINGER

the art of engineering

Erhéhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr

fgew4. Prifung einer Erh
lit. b GSchV)

o6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3

Nutzen geméss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-
lich?

nein - Gewasserraum wurde bereits gemass Biodiversitdtskurve bestimmt und
ist aureichend gross

fgew5. Priifung einer Erh
lit. ¢ GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «<Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3

Wert far Natur und Land-
schaft

Von dem Gewasserabschnitt betroffen sind folgende Objekte:

- Naturschutzgebiet gemass Art. 41b Abs. 2 lit. ¢ GSchV

- Vernetzungskorridor 448 Langholz - Glttingerwald via Altnau geméss Ver-
netzugsprojekt Thurgau

Erhéhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein - keine zusatzliche Erhéhung, da aufgrund der Lage im Schutzgebiet be-
reits ein ausreichender Gewasserraum gewahrt wird

fgew6. Priifung einer Erh
lit. d GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewéassernutzung», Art. 41a Abs. 3

Gewassernutzung

Es liegt keine Gewassernutzung vor

Erhéhung GWR notwen-

dig?

nein

fgew?7. Priifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht tiberbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a

GSchV)
Dicht Uberbaut nein
Reduktion GWR? nein

fgews8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewéasserunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugéanglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist Uber Landwirtschaftsflachen méglich

Notwendige Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zugénglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewé&sserraums sicher-
gestellt werden

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewasserraum

Minimale Breite Gewas-
serraum im Abschnitt

14.0 m (lokal bis 20.7 m)

Anpassung an bestehen-
de Linien

Der Gewasserraum wurde zur linksseitig zum Grossteil als Parallele der stati-
schen Waldgrenze definiert. Rechtsseitig wurde er auf Parzelle 573 ebenfalls
parallell zur Waldgrenze definiert, auf Parzelle 574 als gerade Verbindung zum
obenliegenden Abschnitt.

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewasserraum

Es befinden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten im Gewdasserraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewasserraum

Fruchtfolgeflachen (ca.15 m?) sind von der Gewéasserraumfestlegung betroffen

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-
Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewéasserraum
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Technische Dokumentation Gewasserraumlinien Fliessgewéasser

fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewésserraumfestlegung

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh

Gewasser Mdlibach / 04.05

ID Gewésserraumab- 04.05_20 Datum 01.09.2025

schnitt

Gewdsserabschnitt von 2736828.624 / Gewasserabschnitt bis 2737128.791 /
1273264.809 1272891.226

Definition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt verlauft offen am Waldrand

fgew2. Prifung des berechneten Raumbedarfs geméass GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewéasserabschnitt

Blick auf Anfang Abschnitt,

Blick in Fliessrichtung

Charakterisierung Gewasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

offener Abschnitt ohne Breitenvariabilitait am Waldrand

Plausibilisierung / Beur-
teilung nattrliche Gerin-
nesohlenbreite gemass
GIS-Analyse

Angaben Okomorphologie:

Breitenvariabilitat: eingeschrankt bis keine

GSB: 0.7 bis 0.8 m

Gewahlte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilitat: keine

GSB: 0.7 /nGSB: 1.4

Alternativen zur Herleitung der natlirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

Historische Dokumente

Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

fgew3. Prifung einer Erh
GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a

Bestehende Hochwasser-
gefahrdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr
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fgew4. Prifung einer Erh
lit. b GSchV)

6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3

Nutzen geméss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-

nein - geringer Nutzen gemdss Revitalisierungsplanung; es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant

lich?

fgew5. Prifung einer Erh
lit. ¢ GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3

Wert fir Natur und Land-
schaft

Vom Gewésserabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Vernetzungskorridor 448 Langholz - Gittingerwald via Altnau geméss Ver-
netzugsprojekt Thurgau

Erhdhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein

fgew6. Prifung einer Erh
lit. d GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewassernutzung», Art. 41a Abs. 3

Gewassernutzung

Es liegt keine Gewassernutzung vor

Erhdhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew?7. Priifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht iiberbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a

GSchV)
Dicht Uberbaut nein
Reduktion GWR? nein

fgews8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist Uber Landwirtschaftsflachen moglich

Notwendige Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zugénglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewé&sserraums sicher-
gestellt werden

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewéasserraum

Minimale Breite Gewas- |11.0m
serraum im Abschnitt
Anpassung an bestehen- |Keine

de Linien

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewa&sserraum

Waldwege auf Parzellen 521 und 528

Kulturland insbesondere
FFF im Gewé&sserraum

Es befinden sich keine Fruchtfolgeflachen im Gewasserraum

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-
Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewéasserraum
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Technische Dokumentation Gewéasserraumlinien Fliessgewéasser

fgew1. Bezeichnung und

Lokalisierung der Abschnitte mit Gewasserraumfestiegung

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh

Gewasser Seitengewasser Bilitidebachli / 01.05.02.01

ID Gewasserraumab- 04.05.02.01_02 Datum 01.09.2025

schnitt

Gewasserabschnitt von 2737329.48 / 1273506.31 | Gewasserabschnitt bis 2737327.249 /
1273504.414

Definition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt verlauft offen am Waldrand

fgew2. Prifung des berechneten Raumbedarfs geméss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewasserabschnitt

Ubersicht Abschnitt

(gelbe

Linie)

Charakterisierung Gewéasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

offener Abschnitt mit eingeschrankter Breitenvariabilitdt am Waldrand

Plausibilisierung / Beur-
teilung nattrliche Gerin-
nesohlenbreite gemass
GIS-Analyse

Angaben Okomorphologie:

Breitenvariabilitat: eingeschrankt

GSB: 0.6

Gewaihlte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilitat: eingeschrankt

GSB: 0.6 /nGSB: 0.9

Alternativen zur Herleitung der natiirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

Historische Dokumente

Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

fgew3. Prifung einer Erh
GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a

Bestehende Hochwasser-
geféhrdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr
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fgew4. Prifung einer Erh
lit. b GSchV)

6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3

Nutzen geméss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-

nein - geringer Nutzen gemdss Revitalisierungsplanung; es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant

lich?

fgew5. Prifung einer Erh
lit. ¢ GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3

Wert fir Natur und Land-
schaft

Vom Gewésserabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Vernetzungskorridor 448 Langholz - Gittingerwald via Altnau geméss Ver-
netzugsprojekt Thurgau

Erhdhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

fgew6. Prifung einer Erh
lit. d GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewassernutzung», Art. 41a Abs. 3

Gewassernutzung

Es liegt keine Gewassernutzung vor

Erhdhung GWR notwen-
dig?

nein

fgew?7. Priifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht iiberbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a

GSchV)
Dicht Uberbaut nein
Reduktion GWR? nein

fgews8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist Uber Landwirtschaftsflachen moglich

Notwendige Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zugénglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewé&sserraums sicher-
gestellt werden

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewéasserraum

Minimale Breite Gewas- |11.0m
serraum im Abschnitt
Anpassung an bestehen- |Keine

de Linien

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewa&sserraum

Es befinden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten im Gewasserraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewé&sserraum

Es befinden sich keine Fruchtfolgeflachen im Gewasserraum

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-
Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewéasserraum
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Technische Dokumentation Gewasserraumlinien Fliessgewéasser

fgew1. Bezeichnung und

Lokalisierung der Abschnitte mit Gewasserraumfestiegung

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh

Gewasser Wilenbach / 04.05.04

ID Gewésserraumab- 04.05.04_02 Datum 01.09.2025

schnitt

Gewasserabschnitt von 2737221.6 / 1274934.926 | Gewasserabschnitt bis 2737076.29 /
1274764.648

Definition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, im oberen Teil eingedolt (Offenlegung /

Ersatz in Zukunft méglich), im unteren Bereich offen im Siedlungsgebiet

fgew2. Prifung des berechneten Raumbedarfs geméass GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewésserabschnitt

o S5 A e
Blick aus der Mitte des A
Fliessrichtung

bschnitts, Blick in

Blick aus der Mitte des Abschnitts, Blick gegen
Fliessrichtung

Charakterisierung Gewasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

grosstenteils eingedoltes Gerinne innerhalb Bauzone, im untersten Abschnitt
offen

Plausibilisierung / Beur-
teilung nattrliche Gerin-
nesohlenbreite gemass
GIS-Analyse

Angaben Okomorphologie:

Breitenvariabilitat: eingeschrankt, grosstenteils nicht bestimmt
GSB: 1.0 m, grésstenteils nicht bestimmt

Gewahlte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilitat: eingeschrankt

GSB:1.0m/nGSB: 1.5 m

Alternativen zur Herleitung der natiirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

Vergleich mit darunterliegendem Abschnitt 04.05.04_01

Historische Dokumente

Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

fgew3. Priifung einer Erh
GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a

Bestehende Hochwasser-
gefahrdung

Ja - ab HQ30

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - die erforderliche Breite fiir den Hochwasserschutz betrédgt 10.8 m (im
unteren, offenen Abschnitt) und ist somit kleiner als die Breite des minimalen
Gewasserraums mit 11.0 m
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fgew4. Prifung einer Erh
lit. b GSchV)

6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3

Nutzen geméss Revitali-
sierungsplanung

gering

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-

lich?

nein - geringer Nutzen gemdss Revitalisierungsplanung; es ist kein Revitalisie-
rungsprojekt geplant

fgew5. Prifung einer Erh
lit. ¢ GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3

Wert fir Natur und Land-
schaft

keine

Erhéhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft

erforderlich?

nein

fgew6. Prifung einer Erh
lit. d GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewéassernutzung», Art. 41a Abs. 3

Gewadssernutzung

Es liegt keine Gewdssernutzung vor

Erhéhung GWR notwen-

dig?

nein

fgew?7. Priufung einer Reduktion der Gewasserraumbreite (Fall «dicht iiberbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a

GSchV)
Dicht Gberbaut nein
Reduktion GWR? nein

fgew8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewésserunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugénglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist Gber diverse private Grinflachen (Parz. 173, 182, 938,
188, 184) mdglich

Notwendige Zuganglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Uber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhdhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zuganglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewéasserraums sicher-
gestellt werden

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewéasserraum

Minimale Breite Gewas-
serraum im Abschnitt

11.0m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Der Gewasserraum wurde am oberen Ende bis zur Parzellengrenze verlangert

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewa&sserraum

Gebaude Assek. Nummer: 610 (184) 63 (184), 13 (898)
Thoracker (Parzelle 181)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewé&sserraum

Es befinden sich keine Fruchtfolgeflachen im Gewéasserraum

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-

Eintrag)

4641 D 11, Schlackeneinbau Holzplatz Mehrfamilienhaus, keine schadlichen
oder lastigen Einwirkungen zu erwarten; 4641 D 05, Kehrichtdeponie bei der
Fabrik, untersuchungsbediirftig
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Hochwasserbetrachtung: Berechnung Regelprofil

Allgemeine Infos Gewiasserabschnitt

Gewassername und -nummer
Abschnittsbezeichnung

Querprofil-Eckdaten

berechnete Sohlenbreite

Uferhdhe

Bdschungsneigung

Querprofilbreite erforderlich fir Hochwasserschutz
technischer Zugang rechts

technischer Zugang links

erforderlicher Gewdsserraum aus Sicht Wasserbau

Normalabflussberechnung nach Strickler
Eingabegréssen

Rauhigkeitsbeiwert

Sohlenneigung

Abflusshéhe (Wasserspiegel)

Normalabflussberechnung
Bemessungsabfluss
Benetzte Flache
Benetzter Umfang
Hydraulischer Radius
Froude-Zahl
Fliessgeschwindigkeit
Vorhandenes Freibord

Erforderliches Freibord

Regelprofil mit Boschungsneigungen

Breite [m]
0 2 4 6
|
|
|
|
Wasserspiegel Erf. Freibord

Wilenbach
04.05.04_02

fvorh

ferf
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Altnau

HOLINGER

the art of engineering

Technische Dokumentation Gewasserraumlinien Fliessgewéasser

fgew1. Bezeichnung und

Lokalisierung der Abschnitte mit Gewasserraumfestiegung

schnitt

Gemeinde Altnau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh

Gewasser Moggenbachli / 04.05.07

ID Gewasserraumab- 04.05.07_01 Datum 01.09.2025

Gewasserabschnitt von

2736293.772 / 2736245.921 /
1274855.667 1274851.072

Gewasserabschnitt bis

Definition Abschnitt

Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt verlauft im Naturschutzgebiet
im Wald

fgew2. Prifung des berechneten Raumbedarfs geméss GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewasserabschnitt

A
Absch

Blick vom Ende des
Fliessrichtung

nitts, Blick in

Charakterisierung Gewasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

offener Abschnitt mit eingeschrankter Breitenvariabilitét innerhalb eines Schutz-
gebiets, Abschnitt miindet in den Moggeweier

Plausibilisierung / Beur-
teilung nattrliche Gerin-
nesohlenbreite gemass
GIS-Analyse

Angaben Okomorphologie:

Breitenvariabilitat: eingeschrankt, teilweise nicht bestimmt

GSB: 0.7 m (teilweise nicht bestimmt), Gewasserachse korrigiert
Gewadhlte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilitat: eingeschrankt

GSB: 0.7 /nGSB: 1.05

Alternativen zur Herleitung der natiirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

Historische Dokumente

Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

fgew3. Priifung einer Erh
GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a

Bestehende Hochwasser-
gefahrdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht

nein - keine Hochwassergefahr

HWS erforderlich?
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fgew4. Prifung einer Erh
lit. b GSchV)

6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3

Nutzen geméss Revitali-
sierungsplanung

gross

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-

lich?

Nein, plausibilisierter Revitalisierungsnutzen gering, natdrlicher Abschnitt mit
Lage im Wald, Gewé&sserraum bereits gemass Biodiversitatskurve bestimmt

fgew5. Prifung einer Erh
lit. ¢ GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3

Wert fir Natur und Land-
schaft

Von dem Gewasserabschnitt betroffen ist das Naturschutzgebiet Moggenwei-
her gemass Art. 41b Abs. 2 lit. ¢ GSchV

Erhéhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein - keine zusatzliche Erhéhung, da aufgrund der Lage im Schutzgebiet be-
reits ein ausreichender Gewasserraum gewéhrt wird

fgew6. Priifung einer Erh
lit. d GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewéassernutzung», Art. 41a Abs. 3

Gewdssernutzung

Es liegt keine Gewassernutzung vor

Erhéhung GWR notwen-

dig?

nein

fgew?7. Priifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht iberbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a

GSchV)
Dicht Uberbaut nein
Reduktion GWR? nein

fgews8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugéanglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist Gber Grinflachen auf Parz. 623 mdglich

Notwendige Zugénglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Gber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zugénglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewé&sserraums sicher-
gestellt werden

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewasserraum

Minimale Breite Gewas-
serraum im Abschnitt

11.3m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Die Gewésserachse wurde gemass AV-Daten und und Werkleitungskataster
angepasst

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewa&sserraum

Es befinden sich keine bestehenden Anlagen und Bauten im Gewasserraum

Kulturland insbesondere
FFF im Gewé&sserraum

Es befinden sich keine Fruchtfolgeflachen im Gewéasserraum

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-
Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewéasserraum
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Technische Dokumentation Gewasserraumlinien Fliessgewéasser

fgew1. Bezeichnung und

Lokalisierung der Abschnitte mit Gewasserraumfestiegung

Gemeinde Althau Bearbeiter HOLINGER AG / Franzis-
ka Eh

Gewasser Seitengewasser Bleihofbach / 04.05.01.01.01

ID Gewasserraumab- 04.05.01.01.01_01 Datum 01.09.2025

schnitt

Gewasserabschnitt von 2738078.489 / Gewasserabschnitt bis 2738059.25 /
1273229.191 1273207.967

Definition Abschnitt Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes, Abschnitt verlauft offen in Waldstiick bis
zur Gemeindegrenze

fgew2. Prifung des berechneten Raumbedarfs geméass GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentati

on Gewasserabschnitt

N

e

Fliessrichtung

Blick au Mitte des Abschnitts, Blick gegen

//X

Charakterisierung Gewasserabschnitt

Beschreibung Gewasser-
abschnitt

offener Abschnitt mit eingeschrankter Breitenvariabilitdt am Waldrand

Plausibilisierung / Beur-
teilung nattrliche Gerin-
nesohlenbreite gemass
GIS-Analyse

Angaben Okomorphologie:

Breitenvariabilitat: nicht bestimmt

GSB: nicht bestimmt

Gewadhlte Eigenschaften nach Plausibilisierung:
Breitenvariabilitat: eingeschrankt

GSB: 0.6 /nGSB: 0.9

Alternativen zur Herleitung der natiirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

Historische Dokumente

Hydraulischer, empiri-
scher Methoden

fgew3. Priifung einer Erh
GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall <Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a

Bestehende Hochwasser-
gefahrdung

keine

Vorgesehene Massnah-
men Hochwasserschutz
(HWS)

keine vorgesehen

Erhéhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

nein - keine Hochwassergefahr
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fgew4. Prifung einer Erh
lit. b GSchV)

6hung der Gewéasserraumbreite (Fall «<Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3

Nutzen geméss Revitali-
sierungsplanung

mittel, grésstenteils nicht bestimmt

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforder-

lich?

auf Basis von Feldbegehung: Naturnaher Bach, Revitalisierungspotenzial gering

fgew5. Prifung einer Erh
lit. ¢ GSchV)

o6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3

Wert fir Natur und Land-
schaft

Vom Gewésserabschnitt sind folgende Objekte betroffen:
- Vernetzungskorridor 451 Guttingerwald gemass Vernetzugsprojekt Thurgau

Erhéhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft
erforderlich?

nein

fgew6. Priifung einer Erh
lit. d GSchV)

6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Gewéassernutzung», Art. 41a Abs. 3

Gewdssernutzung

Es liegt keine Gewassernutzung vor

Erhéhung GWR notwen-

dig?

nein

fgew?7. Priifung einer Reduktion der Gewéasserraumbreite (Fall «dicht iberbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a

GSchV)
Dicht Uberbaut nein
Reduktion GWR? nein

fgews8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt (Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zugéanglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit ist durch den umgrenzenden Wald mdglich

Notwendige Zugénglich-
keit Gewasserunterhalt

Die Zuganglichkeit muss Gber einen 5 m breiten Korridor entlang des Gewassers
sichergestellt werden

Massnahmen Sicher-
stellung Zugénglichkeit
Gewasserunterhalt

Keine, Zuganglichkeit ist sichergestellt

Erhéhung GWR notwen-
dig?

nein, die Zugénglichkeit kann innerhalb des minimalen Gewé&sserraums sicher-
gestellt werden

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewasserraum

Minimale Breite Gewas-
serraum im Abschnitt

11.0m

Anpassung an bestehen-
de Linien

Der Gewasserkataster wurde gemass AV und Orthofoto angepassst

Bestehende Anlagen &
Bauten sowie Baulinien
im Gewasserraum

Feldweg (Parzelle 457) sowie Strasse (Parzelle 469)

Kulturland insbesondere
FFF im Gewésserraum

Fruchtfolgeflachen (< 1 m?) sind von der Gewéasserraumfestlegung betroffen

Belastete Standorte im
Gewasserraum (KBS-
Eintrag)

Es befinden sich keine belasteten Standorte im Gewasserraum
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Gemeinde Altnau

Technische Dokumentation Gewasserraumlinien
Fliessgewasser

fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewasserraumfestiegung

Gemeinde Altnau Bearbeiter: Innoplan Bauingeni-
eure AG
Unterseestrasse 67
8280 Kreuzlingen

Gewasser Miulibach Gewasser Nr. 04.05 Datum: 23.11.2023
ID Gewasserraumabsch- |Nr. 04.05_04 Definition Tief gelegener Bach-
nitt Abschnitt: Abschnitt innerhalb

N . R N Baugebiet, Alte Mihle
Gewasserabschnitt von  (2'737'124 / 1'275'020 beeintréchtigt, teil-
Gewasserabschnitt bis 2'737'250 / 1'274'972 weise Uberdeckt (Hof-

platz mit Bestandes-
garantie) und eine
Brucke

Lange ca. 137 m

fgew2. Priifung des berechneten Raumbedarfs gemass GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1
und 2 GSchV)

Dokumentation Gewasserabschnitt

Stationierung ca. 3540 m (Uberdeckter Vorplatz) Stationierung 3450 m (gegen Fliessrichtung)

Charakterisierung Gewasserabschnitt

Beschreibung Gewasserabschnitt innerhalb Baugebiet, Breitenvariabilitat eingeschrankt,
Gewasserabschnitt teilweise iberdeckt (Vorplatz mit Bestandesgarantie), Ufer teilweise mit
Natursteinen verbaut, eingeschnitten, die Seezelgstrasse fihrt GUber

das Gewasser, Zufahrt mit Bestandesgarantie

Plausibilisierung/ Gerinnesohlenbreite 1.7 bis 2.00 m im Durchlass
Beurteilung nattrliche Naturliche Gerinnesohlenbreite 1.70 x 1.5 =2.55m
Gerinnesohlenbreite Daraus ergibt sich eine Gewasserraumbreite von minimal

gemass GIS-Analyse 255mx25+7m=13.37m.
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Alternativen zur Herleitung der natiirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

Historische Dokumente

Hydraulischer, empirischer
Methoden

Abs. 3 lit. a GSchV)

fgew3. Prufung einer Erhohung der Gewasserraumbreite (Fall kHochwasser», Art. 41a

Bestehende Hochwasserge-
fahrdung

Die Dimensionierungswassermenge betragt 5.50 m3/s, darin ist die
Drosselwirkung durch den Moggenweiher von ca. 1.0 m3/s bereits
berucksichtigt (Frohlich Wasserbau AG).

Vorgesehene Massnahmen
Hochwasserschutz (HWS)

Der betroffene Bachabschnitt soll ausgebaut werden, so dass ein HQ1o0
mit Freibord und das HQzs00 ohne Freibord abgeleitet werden kann.

Erh6hung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

Nein| Das Gewasser wird so ausgebaut, dass das HQ100 mit Frei-
bord und das HQ300 ohne Freibord abgeleitet werden kann.

Der Durchlass an der Brauerei weisst eine zu geringe Kapazitat
zur Ableitung des Hochwassers auf. Mit einer Ufermauer wird
die Einstauhdhe erhéht und somit die Kapazitat vergrossert.
Dadurch kann ein HQ 100 abgeleitet werden. Fir ein HQ 300
wird zusatzlich ein Schacht zur Installation einer Pumpe der
Feuerwehr geschaffen.

Eine Erhdéhung des GWR bringt keine Verbesserung der HWS
und ist daher nicht erforderlich

fgewd. Prifung einer Erhohung der Gewasserraumbreite (Fall «Revitalisierungen»,
Art. 41a Abs. 3 lit. b GSc

hV)

Nutzen gemass Revitalisie-
rungsplanung

Eine Erhéhung ist nicht erforderlich, da der Schutz vor Hochwasser si-
chergestellt ist und keine Kriterien gemass Art. 41a- Abs. 1 vorliegen.

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforderlich?

Nein

Art. 41a Abs. 3 lit. c GSc

fgew>5. Priifung einer Erh6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Natur- & Landschafty,

hv)

Wert fir Natur und Land-
schaft

Eine Erhéhung ist nicht erforderlich, da der Schutz vor Hochwasser si-
chergestellt ist und keine Kriterien gemass Art. 41a- Abs. 1 vorliegen.

Erh6hung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft erfor-
derlich?

Nein

Art. 41a Abs. 3 lit. d GSc

fgew®6. Priifung einer Erhohung der Gewasserraumbreite (Fall «<Gewadssernutzung»,

hV)

Gewassernutzung

Eine Erhéhung ist nicht erforderlich, da der Schutz vor Hochwasser si-
chergestellt ist und keine Kriterien gemass Art 41.a- Abs. 1 vorliegen.

Erhéhung GWR notwendig?

Nein

fgew7. Priufung einer Reduktion der Gewadsserraumbreite (Fall «dicht iiberbaut»,
Art. 41a Abs. 4 lit. a GSchV)

Dicht Gberbaut

Nicht relevant

Reduktion GWR?

Nein| Gilt nicht als dicht Gberbaut
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fgew8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt (Art. 41a Abs. 3

lit. a GSchV)

Bestehende Zuganglichkeit
Gewasserunterhalt

Der Bachunterhalt erfolgt tber die bereits bestehenden privaten Zufahr-
ten (Uberdeckung) beziehungsweise Uber die Seezelgstrasse / Bachweg
oder das angrenzende Wiesland, siehe Wasserbauprojekt

Notwendige Zuganglichkeit
Gewasserunterhalt

Wie bisher, Wiesland, Uberdeckung,

Massnahmen Sicherstellung
Zuganglichkeit Gewasser-
unterhalt

Keine speziellen Massnahmen, Zugang mit Kleingeraten durch die Ge-
meinde mdglich

Erhéhung GWR notwendig?

Nein| Zugang Uber private Platze, Wege und Wiesland
Siehe § 47 Zutritts- und Benutzungsrecht (Gesetz tber den

Wasserbau und den Schutz vor gravitativen Naturgefahren)

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewadsserraum

Minimale Breite Gewasser-
raum im Abschnitt

Gewasserraum gemass Art. 41a Abs. 2 Fliessgewasser mit einer Gerin-
nesohlenbreite 2-15 m (2.5-fache Breite der Gerinnesohle plus 7 m)
Gewahlte Gewasserraumbreite 14.0 m, analog Abschnitt 1 *

Anpassung an bestehende
Linien

Nein

Bestehende Anlagen & Bau-
ten sowie Baulinien im Ge-
wasserraum

Im Abschnitt befindet sich eine Briicke (Seezelgstrasse), eine unterquerte
Betonplatte, eine private Zufahrt und Teile zweier bestehender Gebaude
(Assek. Nr. 219, 221), Leitungen

Kulturland insbesondere Keine
FFF im Gewasserraum
Belastete Standorte im Ge- |Keine

wasserraum (KBS-Eintrag)

Anmerkung HOLINGER AG:

minimale Breite 14.0 bis 15.6 m

Grund daflr ist die lokale Erhdhung des Gewasserraums westlich des Gebaudes Hausnummer 2019
auf Parzelle 138 bis zur Bdschungsoberkante des Miilibachs nach Rickmeldung Vorprifung ARE



EHFR
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minimale Breite 14.0 bis 15.6 m 



Grund dafür ist die lokale Erhöhung des Gewässerraums westlich des Gebäudes Hausnummer 2019 

auf Parzelle 138 bis zur Böschungsoberkante des Mülibachs nach Rückmeldung Vorprüfung ARE
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Texteingabe
*


Gemeinde Altnau

Technische Dokumentation Gewasserraumlinien

Fliessgewasser

fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewasserraumfestiegung

Gewasserabschnitt von

2737250 / 1'274°972

Gewasserabschnitt bis

2'737'420 / 1'274°907

Gemeinde Altnau Bearbeiter: Innoplan Bauingeni-
eure AG
Unterseestrasse 67
8280 Kreuzlingen

Gewasser Mdulibach Gewéasser Nr. 04.05 Datum: 23.11.2023

ID Nr. 04.05_03 Definition 2019/2020 renaturier-

Gewasserraumabschnitt Abschnitt: ter Abschnitt innerhalb

Baugebiet entlang
Bachweg bis zur Bru-
cke Rindhofstrasse,
Lange ca. 190 m

und 2 GSchV)

fgew2. Priifung des berechneten Raumbedarfs geméass GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1

Dokumentation Gewasserabschnitt

Stationierung ca. 3400 m (in Fliessrichtung)

Stationierung 3270 m (gegen Fliessrichtung)

Charakterisierung Gewasserabschnitt

Beschreibung
Gewasserabschnitt

, Fussweg mit Bestandesgarantie

Gewasserabschnitt renaturiert 2019/2020, Auflage mit provisorischem
Gewasserraum erfolgt, Stationierung ca. 3250 m bis 3440 m,

Plausibilisierung/
Beurteilung nattrliche
Gerinnesohlenbreite
gemass GIS-Analyse

14.50 m.

Gemass Technischem Bericht Frohlich Wasserbau AG (Hochwasser-
schutz, Sanierung Milibach / Geusenbach im Unterdorf) vom November
2018 betragt die natirliche Gerinnesohlenbreite 3.0 m.

Daraus ergibt sich eine Gewasserraumbreite von 3.0 mx2.5+7 m =
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Alternativen zur Herleitung der natiirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

Historische Dokumente

Hydraulischer, empirischer
Methoden

Abs. 3 lit. a GSchV)

fgew3. Prufung einer Erhohung der Gewasserraumbreite (Fall kHochwasser», Art. 41a

Bestehende Hochwasserge-
fahrdung

Die Dimensionierungswassermenge betragt 6.80 m3/s, darin ist der Zu-
fluss Wilenbach und die Drosselwirkung durch den Moggenweiher von
ca. 1.0 m%s bereits berticksichtigt (Frohlich Wasserbau AG).

Vorgesehene Massnahmen
Hochwasserschutz (HWS)

Der betroffene Bachabschnitt wurde 2019/2020 so ausgebaut, dass ein
HQu100 mit Freibord und das HQsoo ohne Freibord abgeleitet werden
kann.

Erh6hung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

Nein| Das Gerinne wurde so ausgebaut, dass das HQz00 ohne Frei-
bord abgeleitet werden kann.
Eine Erhdhung des GWR aus Sicht HWS ist daher nicht erfor-

derlich.

Art. 41a Abs. 3 lit. b GSc

fgewd. Priufung einer Erhohung der Gewasserraumbreite (Fall «Revitalisierungen»,

hV)

Nutzen gemass Revitalisie-
rungsplanung

Eine Erhéhung ist nicht erforderlich, da der Schutz vor Hochwasser si-
chergestellt ist und keine Kriterien gemass Art. 41a- Abs. 1 vorliegen.

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforderlich?

Nein| Prufung durch Fachstelle Kanton schon erfolgt

Art. 41a Abs. 3 lit. c GSc

fgew>5. Priifung einer Erh6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Natur- & Landschafty,
hV)

Wert fir Natur und Land-
schaft

Eine Erhéhung ist nicht erforderlich, da der Schutz vor Hochwasser si-
chergestellt ist und keine Kriterien gemass Art. 41a- Abs. 1 vorliegen.

Erhdhung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft erfor-
derlich?

Nein| Prifung durch Fachstelle Kanton schon erfolgt

Art. 41a Abs. 3 lit. d GSc

fgew®6. Priifung einer Erhohung der Gewdsserraumbreite (Fall «<Gewassernutzung»,

hV)

Gewassernutzung

Eine Erhdhung ist nicht erforderlich, da der Schutz vor Hochwasser si-
chergestellt ist und keine Kriterien gemass Art. 41a- Abs. 1 vorliegen.

Erh6hung GWR notwendig?

Nein| Prifung durch Fachstelle Kanton schon erfolgt

Art. 41a Abs. 4 lit. a GSc

fgew?7. Prifung einer Reduktion der Gewasserraumbreite (Fall «dicht tiberbauty,
hV)

Dicht Gberbaut

Nicht relevant

Reduktion GWR?

Nein| Das Gewasser befindet sich nicht in einem dicht Uberbauten

Gebiet.
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fgew8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt (Art. 41a Abs. 3

lit. a GSchV)

Bestehende Zuganglichkeit
Gewasserunterhalt

Der Bachunterhalt erfolgt Uber den Bachweg beziehungsweise Uber die
Gerbestrasse. Der Unterhalt erfolgt gemass dem aktuellen Bachunter-
haltskonzept.

Notwendige Zuganglichkeit
Gewasserunterhalt

Wie bisher

Massnahmen Sicherstellung
Zuganglichkeit Gewasser-
unterhalt

Keine speziellen Massnahmen, Zugang mit Kleingeraten durch die Ge-
meinde moglich

Erhéhung GWR notwendig?

Nein| Zugang uber Fussweg sichergestellt

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewadsserraum

Minimale Breite Gewasser-
raum im Abschnitt

Gewasserraum gemass Art. 41a Abs. 2 Fliessgewasser mit einer Gerin-
nesohlenbreite 2-15 m (2.5-fache Breite der Gerinnesohle plus 7 m)
Gewidhlt 14.50 m, gemass Auflageprojekt 2019/2020

Anpassung an bestehende
Linien

Nein

Bestehende Anlagen & Bau-
ten sowie Baulinien im Ge-
wasserraum

Fussweg, Teile von 6 bestehenden Gebauden (Assek. Nr. 235, 236, 239,
243, 244, 245), 3 Briicken, Leitungen

Kulturland insbesondere Keine
FFF im Gewasserraum
Belastete Standorte im Ge- |Keine

wasserraum (KBS-Eintrag)




Gemeinde Altnau

Technische Dokumentation Gewasserraumlinien

Fliessgewasser
fgew1. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewasserraumfestiegung
Gemeinde Altnau Bearbeiter: Innoplan Bauingeni-
eure AG
Unterseestrasse 67
8280 Kreuzlingen
Gewasser Wilenbach Gewésser Nr. 04.05.04 | Datum: 23.11.2023
ID Gewésserraumabsch- |Nr. 04.05.04_01 Definition Wilenbach zwischen
nitt Abschnitt: Gerbestrasse und Ein-
N . R v mindung in Mulibach,
Gewasserabschnitt von  (2'737'245/ 1'274°974 offenes Gerinne, stark
Gewasserabschnitt bis 2'737'222 [ 1'274°936 beeintrachtigt,
Lange ca. 46 m

und 2 GSchV)

fgew2. Priifung des berechneten Raumbedarfs geméass GIS-Analyse (Art. 41a Abs. 1

Dokumentation Gewasserabschnitt

Blick von Gerbestrasse nach Norden

Einmindung Wilenbach in Milibach

Charakterisierung Gewasserabschnitt

Beschreibung
Gewasserabschnitt

Einmindung in Milibach renaturiert 2019/2020, Teilabschnitt angrenzend
an Gerbestrasse 2015 offengelegt, kein Gewasserraum bisher festgelegt,
bestehendes offenes stark verbautes Gerinne, gemass Gefahrenkarte
mittlere Gefahrdung, HQ1o0 = 1.30 m%/s

Plausibilisierung/
Beurteilung nattrliche
Gerinnesohlenbreite
gemass GIS-Analyse

Gerinnesohlenbreite heute ca. 0.80 m, keine Breitenvariabilitat

Natirliche Gerinnesohlenbreite 2 x 0.80 m = 1.60 m

Fir Fliessgewasser mit einer Gerinnesohle bis 2.0 m betragt der minmale
Gewasserraum 11.00 m.

Alternativen zur Herleitu

ng der natiirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken

Historische Dokumente

Hydraulischer, empirischer
Methoden
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Abs. 3 lit. a GSchV)

fgew3. Priifung einer Erhohung der Gewasserraumbreite (Fall kHochwasser», Art. 41a

Bestehende Hochwasserge-
fahrdung

Die Dimensionierungswassermenge (HQj1o00) betréagt gemass der
Gefahrenkarte Wasser 1.3 m®/s, Das offene Gerinne verfiigt Uber eine
Kapazitat von 1.7 m%/s, dies entspricht einem HQ2o0.

Der Durchlass in der Gerbestrasse ist zu klein und kann nur ein HQ 2
ableiten (Quelle: Gefahrenkarte Wasser)

Vorgesehene Massnahmen
Hochwasserschutz (HWS)

Der betroffene offene Bachabschnitt kann ein HQ2o00 ableiten.
Der Durchlass in der Gerbestrasse muss vergrossert werden.

Erhéhung GWR aus Sicht
HWS erforderlich?

Nein| Kleines Nebengerinne, mit minimaler Gewasserraumbreite von
11.00 m genitigend Raum fir die Ableitung des Hochwassers

vorhanden

Art. 41a Abs. 3 lit. b GSc

fgew4. Prufung einer Erhohung der Gewasserraumbreite (Fall «Revitalisierungen»,

hv)

Nutzen gemass Revitalisie-
rungsplanung

Eine Erhéhung ist nicht erforderlich, da der Schutz vor Hochwasser si-
chergestellt ist und keine Kriterien gemass Art. 41a- Abs. 3 vorliegen.

Erhéhung GWR aus Sicht
Revitalisierung erforderlich?

Nein| Kleines Seitengewasser innerhalb Baugebiet, liegt in keinem

Vernetzungskorridor

Art. 41a Abs. 3 lit. c GSc

fgew>5. Priifung einer Erh6hung der Gewasserraumbreite (Fall «Natur- & Landschafty,

hv)

Wert fir Natur und Land-
schaft

Eine Erhdhung ist nicht erforderlich, da der Schutz vor Hochwasser si-
chergestellt ist und keine Kriterien gemass Art. 41a- Abs. 3 vorliegen.

Erh6hung GWR aus Sicht
Natur und Landschaft erfor-
derlich?

Nein| Liegt innerhalb Baugebiet, keine Erhéhung wegen Interesse

des Natur- und Landschaftsschutzes nétig

Art. 41a Abs. 3 lit. d GSc

fgew®6. Priifung einer Erhohung der Gewdsserraumbreite (Fall «<Gewadssernutzung»,

hV)

Gewassernutzung

Eine Erhdhung ist nicht erforderlich, da der Schutz vor Hochwasser si-
chergestellt ist und keine Kriterien gemass Art. 41a- Abs. 1 vorliegen.

Erhéhung GWR notwendig?

Nein| Keine spezielle Nutzung geplant

Art. 41a Abs. 4 lit. a GSc

fgew7. Priufung einer Reduktion der Gewadsserraumbreite (Fall «dicht iberbaut»,

hv)

Dicht tGberbaut

Nicht relevant

Reduktion GWR?

Das Gewasser befindet sich nicht in einem dicht Giberbauten
Gebiet.

Nein

lit. a GSchV)

fgew8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt (Art. 41a Abs. 3

Bestehende Zuganglichkeit
Gewasserunterhalt

Der Bachunterhalt kann Uber das linke Ufer (Wiesenstreifen privates
Grundstiick) erfolgen.
Der Unterhalt erfolgt gemass dem aktuellen Bachunterhaltskonzept.

Notwendige Zuganglichkeit
Gewasserunterhalt

Wie bisher linksufrig tGber die Wiese

Massnahmen Sicherstellung
Zuganglichkeit Gewasser-
unterhalt

Keine speziellen Massnahmen, Zugang mit Kleingeraten durch die Ge-
meinde moglich

Erh6hung GWR notwendig?

Nein
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fgew9. Abschliessende Festlegung Gewadsserraum

Minimale Breite Gewasser-
raum im Abschnitt

Gewasserraum gemass Art. 41a Abs. 2 Fliessgewasser mit einer Gerin-
nesohlenbreite von weniger als 2 m (minimaler Gewasserraum 11.0 m)
Gewahlter Gewdsserraum 11.00 m

Anpassung an bestehende
Linien

Nein

Bestehende Anlagen & Bau-
ten sowie Baulinien im Ge-
wasserraum

Teil eines bestehenden Gebdudes (Assek. Nr. 234) und Tiefgaragenzu-
fahrt, Leitungen

Kulturland insbesondere Keine
FFF im Gewasserraum
Belastete Standorte im Ge- |Keine

wasserraum (KBS-Eintrag)




